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minister für Finanzen, betreffend Unfalls
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Beginn der Sitzung: 10 Uhr 
V o r s i t z e n d e r: Präsident Dr. h. c. DipI.

Ing. Figl. 

Präsident: Die Sitzung ist eröf f n e t. 
Die Amtlichen P r o t o k o l l e  der 9. Sitzung 

vom 29. Oktober und der 10. Sitzung vom 
30. Oktober 1959 sind in der Kanzlei auf
gelegen, unbeanständet geblieben und gelten 
daher als g e n e h m i g t. 

Kr a n k  gemeldet haben sich die Abge
ordneten Glaser und Dipl.-Ing. Strohl. 

E n t s c h u l di g t  haben sich die Abgeord
neten Dr. Gorbach, Brauneis, Haberl, Holz
feind, Matejcek, Rom, Machunze und 
Dr. Josef Fink. 

Der Herr Abgeordnete Eibegger hat um 
einen K r a n k e n u r l a u b  in der Dauer von 
sechs Wochen angesucht. Ich nehme an, 
daß hiegegen niemand einen Einwand erhebt, 
sodaß der Urlaub gemäß § 12 der Geschäfts
ordnung genehmigt erscheint. 

Seit der letzten Haussitzung sind acht 
A n f r a g e  b e a n t w o r t u n g e n  eingelangt, die 
den Anfragestellern z u g e g a n g e n  sind. In 
der Kanzlei liegt ein Verzeichnis der be
antworteten Anfragen auf, woraus Näheres 
ersehen werden kann. 

Ich ersuche den Schriftführer, Frau Ab
geordnete Jochmann, um die Verlesung des 
E i n l a u f e s. 

Schriftführerin Rosa Jochmann: 
"An das Präsidium des Nationalrates. 
Gemäß § 3 des Wiederverlautbarungsge-

setzes, BGBL NI'. 1 14/1947 , beehrt sich das 
Bundeskanzleramt mitzuteilen, daß die Be
stimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Ok-

tober 1934, BGBI. Nr . 11 Nr. 3 16, betreffend 
das Wasserrecht, im Sinne des § 4 des Wieder
verlautbarungsgesetzes im 57. Stück des Bun
desgesetzblattes für die Republik Österreich, 
Jahrgang 1959, unter der Nr. 215 und in der 
(cAmtlichen Sammlung wiederverlautbarter 
österreichischer Rechtsvorschriftem> unter der 
Nr. 3, Jahrgang 1959, am 16 .  Oktober 1959 
unter der Bezeichnung (cWasserrechtsgesetz 
1959» neu verlautbart wurden. 

29. Oktober 1959 
Für den Bundeskanzler: 

HackI" 

Präsident: Dient zur Kenntnis. 
Ich bitte die Frau Schriftführerin, in der 

Verlesung des Einlaufes fortzufahren. 

Schriftführerin Rosa Jochmann : Von der 
Bundesregierung sind folgende V orl a g e n  ein
gelangt: 

Bürgschaftsabkommen (2. Industriekredit
Projekt) zwischen der Republik Österreich 
und der Internationalen Bank für Wiederauf
bau und Wirtschaftsförderung (79 der Beila
gen); 

Bundesgesetz über die Gewährung eines 
Bundeszuschusses an das Bundesland Kärnten 
aus Anlaß der 40. Wiederkehr des Jahres
tages der Volksabstimmung (8D der Bei
lagen) ; 

Bundesgesetz, betreffend die Überwachungs
gebühr für die monopolabgabefreie Brannt
weinerzeugung zum Hausbedarf (82 der Bei
lagen) ; 

Bundesgesetz, mit dem das Kulturgroschen
gesetz neuerlich abgeändert wird (Kultur
groschengesetz-Novelle 1959) (84 der Bei
lagen). 
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Es werden zu gewiesen: 
79, 80 und 82 dem Fi nanz- und Budget

ausschuß; 
84 dem Unterrich tsaus8chuß. 

Präsident: Es ist mir der Vorschlag zuge
kommen, die Debatte über die Punkte 1 und 2 
der heutigen Tagesordnung unter einem ab
zuführen. Es sind dies die Berichte des Finanz
und Budgetausschusses über die 

2. Gehaltsgesetz-Novelle und ii,ber die 
2. Gehaltsüberleitungsgesetz-N ovelle 1959. 
Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 

und zwar sowohl im Bereich der aktiven Be
diensteten als auch in dem der Pensionsparteien. 

Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
haben schon vor dem Gehaltsgesetz 1956 unter 
Hinweis auf die Verhältnisse in der privaten 
Wirtschaft die Forderung erhoben, daß auch 
den Bundesbediensteten ein 14. Monatsbezug 
ausbezahlt werde. 

Nun hat sich bei den Beratungen über den 
Entwurf des Bundesfinanzgesetzes für das 
Jahr 1960 die Möglichkeit ergeben, den er
forderlichen Betrag von 1 ,2 Milliarden Schilling 
für die Auszahlung eines solchen 14.  Monats
bezuges einzubauen und damit also die For
derung der Gewerkschaften der öffentlich Be
diensteten zu erfüllen. 

wird zuerst der Herr Berichterstatter seine 
beiden Berichte geben, so dann wird die De
batte über diese zwei Punkte unter einem 
abgeführt. Die· Abstimmung erfolgt selbst Die Regierungsvorlage 69 der Beilagen sieht 

nun in einer 2. G e h a l t s g e s e t z - N o v e l l e  die 
ein Ein- erforderliche Änderung des § 3 Abs. 3 und des 
der Fall. § 7 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 vor. 

verständlich getrennt. 
Wird gegen diesen Vorschlag 

wand erhoben? - Dies ist nicht 

1. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget
ausschusses über die Regierungsvorlage (69 der 
Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Gehalts
gesetz 1956 neuerlich abgeändert wird (2. Ge-

haltsgesetz-Novelle) (77 der Beilagen) 

Nach § 3 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes in der 
Fassung der Regierungsvorlage ist für die 
Beamten außer den Monatsbezügen für jedes 
Kalendervierteljahr eine Sonderzahlung im 
Ausmaß von 50 Prozent ihrer Normalbezüge 
vorgesehen. In § 7 Abs. 2 wird bestimmt, daß die 
Auszahlungstermine für diese jeweiligen Ge-

2. Punkt: Bericht des Finanz- und Budget- haltshälften der 1. März, der 1 .  Juni, der 
ausschusses über die Regierungsvorlage (70 der 1. September und der 1. Dezember sein SOllel1. 
Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Gehalts- Für das laufende Jahr 1959 ist weiter in der 
überleitungsgesetz neuerlich abgeändert wird Regierungsvorlage vorgesehen, daß Init 1. De
(2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1959) zember laufenden Jahres eine zusätz-

(78 der Beilagen) liche Sonderzahlung im Ausmaß von 25 Pro-
Präsident: Wir gehen in die T a g e s o r d n u n g zent des Monatsbezuges geleistet werden soll. 

ein und gelangen zu den Punkten 1 und 2, Dabei werden aber die Familienzulagen statt 
über die die Debatte unter einem abgeführt mit 25 Prozent mit 100 Prozent in Anschlag 
wird. gebracht sein. Dadurch wird aber die 

Ich bitte den Herrn Berichterstatter zu bisherige Sonderzahlung, die sich auf § 3 
diesen beiden Punkten, den Herrn Abge- Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 in der bis-
ordneten Dr. Hetzenauer, zu referieren. herigen Fassung stützt, nicht berührt. 

Berichterstatter Dr. Hetzenauer: Sehr ge- Eine gleiche Regelung ist für den Bereich der 
ehrte Damen und Herren! Die Berufsver- Pensionsparteien vorgesehen, und zwar unter 
tretungen der öffentlich Bediensteten - es Berücksichtigung des im Pensionsüberlei
sind dies die Gewerkschaft der öffentlich Be- tungsgesetz 1949 verankerten Grundsatzes 
diensteten, die Gewerkschaft der Gemeinde- der Automatik. Hier sieht also die Regierungs
bediensteten, die Gewerkschaft der Post- und vorlage 70 der Beilagen in einer 2. G e h a l t s
Telegraph_enbediensteten und die Gewerkschaft ü b e r l e i t ullg s g e s e t z  - N  o v e l l e  die entspre
der Eisenbahner - bemühen sich fortgesetzt, chenden Novellierungen der einschlägigen 
die dienst- und besoldungsrechtlichen Belange Paragraphen vor. Insbesondere soll durch eine 
der öffentlich Bediensteten, und zwar in allen Novellierung des § 51 a des Gehaltsüberleitungs
Bereichen des öffentlichen Dienstes, an die je- gesetzes die Voraussetzung geschaffen werden, 
weiligen Zeitverhältnisse anzupassen. Dabei daß auch den Pensionsparteien ein 14. Monats
kam es bei den weitgehend gleichgerichteten bezug ausbezahlt werden kann. 
Interessen der verschiedenen Bediensteten im Nun spricht die Regierungsvorlage davon, 
BeI'eich des öffentlichen Dienst,es bald zu einer daß zur besseren Verteilung der zusätzlichen 
Koordinierung der gemeinsamen Bemühungen. Belastung des Bundesvoranschlages der 13. 
Solchen Bemühungen sind nun erfreulicher- und 14. Monatsbezug in insgesamt vier Teil
weise, unterstützt von den Abgeordneten des beträgen zu je 50 Prozent gleich wie bei den 
Hohen Hauses und von den Mitgliedern der 

I 
aktiven öffentlich Bediensteten ausbezahlt 

Bundesregierung, neuerlich Erfolge beschieden, werden sollen. Eine Sonderregelung hinsichtlich 

11. Sitzung NR IX. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 3 von 22

www.parlament.gv.at



220 Nationalrat IX. GP. - 11. Sitzung - 18. November 1959 

der Auszahlungstermine ist nicht erforderlich, 
weil dieselben Termine gelten können wie bei 
den Beamten des Dienststandes. Die Pensions
parteien sollen ebenso wie die aktiven Diener 
im öffentlichen Dienst am 1. Dezember 1959 
unabhängig VOll der bisherigen Sonderzahlung 
eine 25prozentige Sonderzahlung bekommen. 
Für die Familienzulagen gilt die gleiche Rege
lung wie für die aktiven Bediensteten. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat diese 
beiden Regierungsvorlagen 69 und 70 der Bei
lagen in der Sitzung vom 3. November 1959 
eingehend beraten und einstimmig angenom
men. 

Ich habe die Ehre, namens des Finanz- und 
Budgetausschusses den An t r ag zu stellen, 
der Hohe Nationalrat wolle den von der Bun
desregierung vorgelegten Gesetzentwürfen (69 
und 70 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Informeller Hinsicht beantrage ich, General
und Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. ·Wird 
dagegen ein Einwand erhoben? - Es ist 
dies nicht der Fall. Wir ",·erden daher General
und Spezialdebatte unter einem abführen. 

Zum Wort gemeldet hat sich der Herr Abge
ordnete Dr. Zechmann. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abgeordneter Dr. Zechmann: Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Es ist sehr er
freulich, daß einem langgehegten Wunsch meiner 
Fraktion nUll auch in einer Regierungsvorlage 
Rechnung getragen wird und daß mit dieser 
Novelle nun auch die öffentlich Bediensteten 
das erhalten, was andere schon längst bekom
men haben. Es ist allerdings ein bitterer 
Tropfen in dem Umstand enthalten, daß die 
Auswirkungen auf das Jahr 1959 nur mit einem 
Viertel zum Tragen kommen. Wir Freiheit
lichen hätten uns vorgestellt, daß die höheren 
Steuereingänge des Jahres 1959 doch 50 Pro
zent ermöglicht hätten. 

Es darf aber immerhin als ein erfreuliches 
Zeichen einer guten Einsicht gewertet werden, 
daß die Bundesregierung von ihrer ursprüng
lichen Auffassung abgekommen ist, wonach 
die Beamten für die Bedeckung des 14. Monats
gehaltes selbst Sorge tragen sollten. Das 
hätte die Realisierung ihrer Wünsche auf 
lange Zeit hinausgeschoben, es hätte aber auch 
in die Reihen der Beamtenschaft Unruhe und 
Unfrieden getragen. 

Die Beamten sind ja nun einmal diejenigen, 
die bei jedem System wechsel die ersten und 
größten Opfer zu bringen haben. Aber dar
über hinaus sind sie auch in sonstigen Be
langen anderen Berufsgruppen gegenüber im 

Nachteil. So haben unsere Beamten zum Bei
spiel bis heute noch keine Berufsvertretung, 
obwohl ihnen diese verfassungsrechtlich zu
steht. Wir haben daher aus diesem Grunde 
einen diesbezüglichen Gesetzesantrag einge
bracht. 

Die Beamten haben aber auch mit allen 
Gesetzen, mögen sie noch so unklar und noch 
so unvollständig sein, fertig zu werden. In ihren 
Händen liegt ja letzten Endes die gesamte 
Vollziehung, die gesamte Staatsverwaltung, und 
für die ordnungsgemäße Durchführung der
selben haftet jeder einzelne Beamte mit seinem 
Ruf, mit seiner Stellung und mit seinem Ge
halt. Man bezeichnet aus diesem Grunde die 
Beamten nur allzuoft als Bürokraten und als 
Paragraphenreiter. 

Mit ihren Bezügen aber ist die Beamten
schaft schon immer einige Schritte zurück
geblieben. Das war freilich immer schall 
so, zu allen Zeiten und bei allen Systemen. 
Allerdings \var früher einmal dieser Nachteil 
dadurch ausgeglichen, daß dem Beamten seine 
einmal envorbenel1 Rechte gesetzlich ge
sichert ·waren. Diese Sicherheit der wohl
erworbenen Rechte hat den feste"rl Boden 
für jenes unvergleichliche österreichische Be
amtelltUll1 geschaffen, das die Ordnung im 
Staate, die Vollziehung in einer sauberen und 
tadellosen Form gewährleistet. Dieses Ver
trauen in die Rechtssicherung ist heute einiger
maßen angeschlagen. Es sind viel zu viele da, 
die einmal nur wegen ihrer Parteizugehörigkeit 
ihre gesicherten Rechte verloren haben. 

Meine Damen und Herren! Die Beamten
schaft, die einem neuen System, einer neuell 
Regierung, einer neuen Regierungspa,rtei den 
Gehorsam und den Dienst verweigert, die gibt 
es nicht, die darf es auch gar nicht gehen! 
So war es immer. Ieh könnte Ihnen eine ganze 
Liste mit Namen von Beamten überreichen, 
die im guten inneren Glauben ihre frühere 
politische Auffassung geändert haben und aus 
diesem Grunde tadellose Beamte in jedem 
System waren. Ich kenne auch einen Beamten, 
der in den kritischen, in den gefährlichsten 
Wochen des Jahres 1938 den Mut aufgebracht 
hat, in einer Zeit, wo sein Schicksal an einem 
dünnen Faden hing, zu seiner innersten Auf
fassung zu stehen und sie zu bekennen. Er 
hat aber trotzdem als Beamter seihen Dienst 
treu und loyal bis zum letzten Tag erfüllt. 
Dieser Beamte sitzt hier im Hohen Haus! 

Aus diesem Grund darf und kann es kein 
moralisches Recht geben, einem Beamten des
wegen, weil er seinerzeit seine Dienstleistung 
nicht verweigert hat, oder deswegen, weil er 
einer anderen Partei angehört hat, seine wohl
erworbenen Rechte zu entziehen. Es würde das 
ganze demokratische Leben ersticken, es würde 
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das Vertrauen in die Dauerhaftigkeit einer 
Rechtsordnung verlorengehen und zerstört 
werden, wenn das primitivste Recht jedes 
Staatsbürgers, seine Partei frei zu wählen, 
ständig überschattet wäre durch die Drohung 
mit einer eventuellen späteren Bestrafung. 

Darum haben wir Freiheitlichen immer 
wieder darauf gedrungen und Anträge einge
bracht, man möge einmal diese Erkenntnis zur 
eigenen machen. Es gebietet ja geradezu die 
Staatsräson, einmal die Unsicherheit von den 
Beamten zu nehmen, das Gefühl zu entfernen, 
daß die Möglichkeit besteht, daß sie vielleicht 
morgen oder übermorgen, sei es durch eine 
andere Regierung oder gar durch einen Sy
stemwechsel, ihre wohlerworbenen Rechte 
wieder verlieren. Es ist daher notwendig . . . 

(Abg .  A l te nb urger: Bereite n Sie den System
wechsel schon vor ?) Es sind alle Möglichkeiten 
gegeben. (Heiterkeit bei der OVP. - Abg.  
A l te nb urger: Siehe Ihren Parteitag in Salz
burg I) Ich bin überzeugt: Wenn heute, sagen 
wir, ein kommunistisches Regime käme 
(Abg. A l te nb urger: Nei n, nei n, an das 
denken Sie weni ger I), es würde kaum einer den 
Dienst dort verweigern können. Aus diesem 
Grund ist es notwendig, einmal einen Schluß
strich zu machen, einmal die letzten noch an
haftenden Folgen aller politischen Diskrimi
nierungen - ich sage ausdrücklich: aller! -
durch ein allumfassendes Gesetz zu entfernen. 
Ob dieses Gesetz nun als "Zwischenzeitengesetz" 
oder " Dienstrechts bereinigungsgesetz " oder 
"Kriegsfolgenschlußgesetz", wie es zum Beispiel 
in Deutschland heißt, bezeichnet wird, spielt 
keine Rolle. Ein solches Gesetz würde tausende 
Männer, Frauen und Kinder unendlich glück
lich machen, und es würde der ganzen Beamten
schaft wieder jene Sicherheit geben, die eine 
Beamtenschaft nun einmal in einem Staat 
braucht. Es würde aber auch das Vertrauen 
in die Zusagen höchster Regierungsorgane 
maßgeblich gestärkt. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident: Als nächster ist zum Wort ge
meldet der Herr Abgeordnete Soronics. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abgeordneter Soronics: Hohes Haus! Über 
die zur Beratung stehenden Gesetzesvorlagen, 
mit welchen das Gehaltsgesetz 1956 und das 
Gehaltsüberleitungsgesetz neuerlich abgeän
dert werden, ist in der Öffentlichkeit schon sehr 
viel gesprochen und geschrieben worden. Es 
handelt sich um die Gewährung einer' Sonder
zahlung an die öffentlich Bediensteten, in 
diesem Falle um den sogenannten 14. Monats
bezug. 

Obwohl in nicht wenigen Sparten der Pri
vatwirtschaft ein derartiger Bezug schon seit 
längerem gewährt wird, war es nicht leicht, 
diese Forderung, die von den Gewerkschaften 

des öffentlichen Dienstes an die Bundesregie
rung herangetragen wurde, zu verwirklichen. 
Dies vor allem deshalb, weil mit der Erfüllung 
dieser Forderung an den Staatshaushalt eine 
nicht unbeachtliche Anforderung gestellt 
wird, die, wie wir hörten, rund 1 ,2 Milliarden 
Schilling beträgt. 

Die öffentlich Bediensteten haben dafür Ver
ständnis aufgebracht, daß sie besonders nach 
dem Jahre 1945 unter schwierigen Verhält
nissen ihren Dienst versehen mußten. Sie 
versahen ihren Dienst, obwohl die Entlohnung 
dieser Leistung nicht entsprach. Als die 
wirtschaftlichen Verhältnisse es erlaubten, 
forderten auch die Staats bediensteten eine 
gerechte Entlohnung, die unter anderem auch 
auf die Vor bildung der Bediensteten Bedacht 
nehmen mußte; denn die im Jahre 1955 er
folgte Regelung konnte ja nur - und so ist 
sie ja auch bezeichnet worden - als Zwischen
lösung betrachtet werden. Ziel der Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes war es, ein 
neues Gehalts-, Dienstrechts- und Pensions
rechtsgesetz zu schaffen. 

Im Jahre 1955 kam es zu den ersten Ver
handlungen über das neue Gehaltsgesetz. 
Schon bei diesen Beratungen wurde die For
derung auf Erweiterung der Sonderzahlung im 
Rahmen des Gehaltsgesetzes gestellt, doch war 
es infolge des etappenweisen Inkrafttretens der 
vollen Ansätze des Gehaltsgesetzes vorerst 
nicht möglich, diese Forderung auf Erweiterung 
der Sonderzahlung durchzusetzen, weil zu
nächst das volle Wirksamwerden der Ansätze 
des Gehaltsgesetzes 1956 angestrebt wurde. 
Für dieses Ziel sind alle öffentlich Bediensteten, 
die Gewerkschaften, vor allem aber die Fraktion 
christlicher Gewerkschafter im öffentlichen 
Dienst eingetreten; denn die Erfüllung dieser 
Forderung ergab ja die Möglichkeit, die 
vollen Bezüge in Anspruch zu nehmen. 

Nachdem die vollen Ansätze der Bezüge, 
wie sie im Gehaltsgesetz vorgesehen waren, 
erreicht werden konnten, wurde im Jahre 1958 
die Einlösung der Forderung auf Erweiterung 
der Sonderzahlung neuerlich verlangt. Die 
Bundesregierung hat dieses Verlangen grund
sätzlich anerkannt, doch war es auf Grund 
der budgetären Lage nicht möglich, die ent
sprechenden Beträge sofort flüssigzumachen. 
Der Großteil der öffentlich Bediensteten hat 
dieser Situation Rechnung getragen und ihr auch 
- wie schon so oft - daß notwendige Ver
ständnis entgegengebracht. Auf keinen Fall, so 
war die fast einheitliche Auf fassung und 
Meinung der Staatsbediensteten und auch der 
Pensionisten, dürfe mit der Erfüllung dieser 
Forderung, auch wenn sie wirtschaftlich ge
rechtfertigt ist, eine Erhöhung der Tarife ver
knüpft werden. 

21 
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Von diesem Gesichtspunkt aus gesehen hat 
die Bundesregierung und vor allem der Herr 
Bundeskanzler und der Herr Finanzminister 
im Ja,hre 1958 erklärt, daß es nicht möglich 
ist, diese Forderung sogleich zu erfüllen, weil 
damit Schwierigkeiten entstehen könnten, die 
letztlich nicht zu verantworten gewesen wären. 
Daß diese Meinung nicht nur vom Herrn 
Bundeskanzler und vom Herrn Finanzminister 
allein vertreten wurde, beweist folgende Zei
tungsnotiz, die in der "Arbeiter-Zeitung" am 
14. Juni aus einer Rede des Herrn Vizekanzlers 
gebracht wurde: 

"Die Aufgabe des neuen Finanzministers 
wird nicht leicht sein, führte der Vizekanzler 
weiter aus. Die starke Verschuldung Öster
reichs in den letzten Jahren, die verringert 
werden muß, wird die Führung des Bundes
haushaltes in den nächsten zwei Jahren er
sch"\veren. Dies wird man auch bei den sozialen 
Forderungen bedenken müssen, deren Lösung 
von dem neuen Finanzminister erwartet wird." 

Allerdings muß vollständigkeitshalber er
wähnt werden, daß der Herr Vizekanzler dies 
sagte, als es so schien, als ob diese Forderung 
ein SPÖ-Finanzminister einlösen müßte. 

Wenn vor kurzem einige Zeitungen wieder 
die ÖVP dafür verantwortlich machen wollten, 
daß es im Jahre 1959 nur 25 Prozent des 
14. Monatsbezuges und die volle Kinder
zulage gibt, so könnte man auf Grund dieser 
Erklärung des Herrn Vizekanzlers Zweifel 
hegen, ob es im heurigen Jahr überhaupt etwas 
gegeben hätte und ob es möglich gewesen 
wäre, das heutige Gesetz mit dem vollen 
14. Monatsbezug für das Jahr 1960 zu be
schließen, wenn nicht Dr. Kamitz wieder 
Finanzminister geworden wäre. (Heiterkeit bei 
der SP(J. - Abg. La c k ne r: Der macht gute 
Witze I) Ja, die Verteilung des Geldes ist auch 
eine Kunst, und die hat der bisherige Finanz
minister sehr gut beherrscht und geübt. 
(Abg. Pöl ze r: A ndere Finanzreferente n auchl) 

Der ÖVP-Abgeordnete Dr. Hetzenauer und 
einige Freunde haben mit mir in einer der 
ersten Sitzungen des neu gewählten National
rates den Antrag an die Bundesregierung 
gestellt, die Frage des 14. Monatsbezuges 
einer Erledigung zuzuführen. (Abg. Pölzer: 
Wir haben überhaupt nichts gemacht und ihr 
habt alles gemacht!) Durch die Zustimmung 
zu diesem Gesetz, die von seiten der ÖVP 
erfolgen wird, ist dieser Antrag 5jA überholt 
und wird damit zurückgezogen. 

Vom überwiegenden Teil der öffentlich 
Bediensteten wird die Regelung der Sonder
zahlung mit Genugtuung aufgenommen. Die 
übrigen Berufsgruppen mögen dafür Verständ
nis aufbringen, denn letztlich ist die nun erfolgte 
Regelung die Einlösung des Versprechens der 

Bundesregierung, das wiederholt gegeben wurde, 
des Versprechens, den Staatsbediensteten eine 
entsprechende Entlohnung zuzuerkennen. 

\Venn es auch noch Probleme auf dem 
Gebiete des Gehaltsgesetzes gibt - so 
vor allem auf dem Gebiet der Mindestbezüge 
im Interesse der Dienststelle, also im Interesse 
des Staates eine Regelung erfolgen muß, weil es 
auf die Dauer nicht zugemutet werden kann, daß 
eine Reihe von Posten nicht besetzt werden 
kann, weil sich niemand um diese Posten be
wirbt; sie ist auch deshalb notwendig, damit 
nicht eine negative Auslese bei der Aufnahme 
in den Staatsdienst erfolgt -, so kann im großen 
und ganzen doch festgestellt werden, daß das 
Ziel der ÖVP, den Staatsbediensteten einen ge
rechten Lohn zu geben, mit der Erfüllung dieser 
Forderung erreicht worden ist. Die Staats
bediensteten werden die nun erfolgte Regelung 
dadurch anerkennen, daß sie wie bisher, ja 
vielleicht noch mehr als bisher ihren Dienst 
gegenüber Volk und Vaterland erfüllen werden. 
(Beifall bei der 0 V P.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist der Herr 
Abgeordnete Suchanek. Ich erteile ihm das 
Wort. 

Abgeordneter Suchanek.: Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Wenn man den Aus
führungen meines Herrn Vorredners gefolgt 
ist, könnte der Eindruck entstehen, daß der 
Abschluß der Verhandlungen zwischen dem 
Verhandlungs ausschuß der vier Gewerkschaf
ten des öffentlichen Dienstes und der Bundes
regierung über die heute dem Hohen Haus 
vorliegende Novelle des Gehaltsgesetzes be
ziehungsweise des Gehaltsüberleitungsgesetzes 
derart einfach gewesen wäre (Abg. Pölzer  .. 
Direkt nachgehaut haben sie e s  uns 1 - Heiter
keit), als ob es nur an den vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes gelegen wäre, recht
zeitig beim Herrn Finanzminister zu er
scheinen, um die Gelder zu - beheben. Nun, 
so war es wahrlich nicht! Und ich glaube, 
es ist daher notwendig, auf den Gang dieser 
langwierigen Verhandlungen in diesem Hohen 
Haus doch etwas näher einzugehen. (Abg. 
Pöl ze r: Der Bundeskanzler hat sich förmlich 
zerfra nst ! - Heiterkeit und weitere Zwischen
rufe bei der SPO. - Ruf bei der OVP: Stört 
euren Redner nicht!) 

Hohes Haus! Es ist heute hier schon gesagt 
worden, daß im Gehaltsgesetz und im Gehalts
überleitungsgesetz die grundsätzlichen Be
stimmungen darüber enthalten sind, daß den 
öffentlich Bediensteten jährlich zwei Sonder
zahlungen in der Höhe von jeweils 50 Prozent 
eines Monatsbezuges zustehen. Diese Formu
lierung wurde bewußt gesucht, weil man 
schon damals bei der Fassung dieser Formu
lierung die Absicht hegte, zum gegebenen 
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Zeitpunkte den prozentuellen Ansatz der 
Sonderzahlungen zu erhöhen. 

Die vier Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes haben sich vorbehalten, bei ent
sprechend günstiger Kassenlage des Bundes 
diese Verhandlungen einzuleiten, um diese Son
derzahlungen in Etappen zu erhöhen mit 
dem Ziele, letztlich zu Sonderzahlungen von 
zusammen 200 Prozent zu gelangen. 

Bereits im Jahre 1955 - mein Vorredner 
hat es bereits betont - wurde noch vor 
Aufnahme der Verhandlungen über das Gehalts
gesetz diese grundsätzliche Forderung der 
Bundesregierung übermittelt. Die Verhand
lungen über das Gehaltsgesetz selbst, die 
Erfüllung der Ansätze des Gehaltsgesetzes 
in einzelnen Etappen, nämlich mit dem 
1. Februar 1956 beziehungsweise 1. Jänner 
1957, brachten es mit sich, daß diese Ver
handlungen vorerst ausgesetzt wurden und 
erst nach Abschluß der Verhandlungen über 
die Erfüllung der Etappen des Gehaltsgesetzes 
neuerlich zur Aufnahme angemeldet wurden. 

Es wurde der Bundesregierung am 28. Mai 
1958 ein diesbezügliches Schreiben des Ver
handlungsausschusses der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes in der Hoffnung 
überreicht, daß es noch möglich sein würde, 
während der Verhandlungen über das Budget 
1959 auf Ressortebene die entsprechenden 
budgetären Vorsorgen zu treffen. Leider hat 
die erste Fühlungnahme mit der Bundes
regierung erst am 23. September des Jahres 
1958 stattgefunden. In dieser ersten Fühlung
nahme, die mit dem Herrn Bundeskanzler 
und mit dem Herrn Finanzminister stattfand, 
war sehr wenig Bereitschaft festzustellen, 
auf die Forderung der öffentlich Bediensteten 
einzugehen. Beide Verhandlungspartner er
klärten dem Verhandlungsausschuß, sie seien 
außerstande, noch im Budget 1959 irgend
welche Beträge unterzubringen, wobei ich 
feststellen möchte, daß es damals nur um 
50 Prozent eines Monatsbezuges und nicht 
um die hundertprozentige Erfüllung der Gesamt
forderung gegangen ist. Der von den Gewerk
schaften errechnete Betrag machte rund 
600 Millionen Schilling aus. Bei dieser Fühlung
nahme wurde an den Verhandltmgsausschuß 
auch die Aufforderung gerichtet, man möge 
doch, wenn man schon eine solche Forderung 
stellt, auch entsprechende Bedeckungsvor
schläge unterbreiten. Selbstverständlich war 
diese Aufforderung für den Verhandlungs
ausschuß, wollte er die Verhandlungen nicht 
zum Abbruch kommen lassen, eine gewisse 
Verpflichtung. 

Man erwog damals, die Tarife der Öster
reichischen Bundesbahnen und der öster
reichischen Post, die ja bekanntlich weit 

untervalorisiert sind, einer notwendigen Kor
rektur zu unterziehen. Man glaubte, diesen 
Vorschlag umso eher machen zu können, 
als kurze Zeit vorher die Bundeswirtschafts
kammer in ihrem Organ die Meinung laut 
werden ließ, daß eine Erhöhung oder Regu
lierung der Tarife bei Bahn und Post ohne 
weiteres erträglich sei und daß eine solche 
Tarifregulierung keinesfalls dazu angetan sei, 
das Preisgefüge irgendwie in Unordnung zu 
bringen. 

Als die Unterhändler der Gewerkschafts
seite diesen Vorschlag nach genauen Berech
nungen dem. Herrn Bundeskanzler und dem 
Herrn Finanzminister unterbreiteten, stießen 
sie jedoch auf eisige Ablehnung, ja man ging 
so weit, zu erklären, eine solche Regulierung 
der Tarife müsse zu einer Katastrophe in 
der österreichischen Wirtschaft führen, eine 
solche Tarifregulierung sei im Zusammen
hang mit der Lösung dieser Frage überhaupt 
nicht möglich. Der Herr Finanzminister ver
stieg sich sogar zu der Feststellung, er denke 
überhaupt nicht daran, an den Tarifen irgend
wie rütteln zu lassen. 

Es ist sehr bemerkenswert, diese Feststellung 
zu treffen, weil wir bei Durchsicht des Budgets 
1960 feststellen müssen, daß sich in der Auffas
sung des Herrn Finanzministers hinsichtlich der 
Regulierung der Tarife der Österreichischen 
Bundesbahnen ein gründlicher Wandel vollzogen 
hat (Zwischenrufe bei der Ö V P) und den Öster
reichischen Bundesbahnell für das Jahr 1960 aus 
Tariferhöhungen eine Mehreinnahme von 550 S 
vorgeschrieben wird. (Abg. Dr. Hofe n e de r: 
Ein bisserl mehr! Es sind leider Millionen I) 
Also diese Wandlung der Auffassung - es 
ist damals bei der fünfzigprozentigen Erfül
lung des Gehaltsgesetzes um 600 Millionen 
Schilling gegangen, Herr Kollege, und um 
nicht mehr! (Abg . Dr. Kran zlmayr: Aber das 
Defizit wäre geblieben! - Gegenruf bei der 
SPÖ.j Wenn Sie vom Defizit reden: Das 
Defizit wird sich durch diese Maßnahme 
wahrscheinlich sehr wenig abbauen lassen! 
Aber uns darüber zu unterhalten werden wir 
an anderer Stelle Gelegenheit haben. Ich 
glaube, daß heute nicht die Zeit und der Ort 
ist, über diese Dinge zu sprechen. Ich repli
ziere darauf nur deshalb, weil damals der 
Herr Finanzminister gemeint hat, daß jede 
Tarifregulierung bei den Österreichischen Bun-. 
desbahnen unweigerlich dazu führen müßte, 
daß das gesamte Preisgefüge ins Rutschen 
kommt, während diese Auffassung nunmehr, 
wie es aus dem Bundesfinanzgesetz für 1960 
ersichtlich ist, von ihm keinesfalls mehr ver
treten wird. 

Der Herr Bundeskanzler hat - so weit 
ging die Ablehnung, und ich muß darauf 
hinweisen - sogar Anlaß genommen, mit 
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dieser Meinung in die breite Öffentlichkeit 
zu gehen. Anläßlich eines seiner Sonntags
rundfunkvorträge hat er die österreichische 
Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht, 
daß durch diese Forderung der öffentlich 
Bediensteten der österreichischen Wirtschaft 
und der Stabilität der österreichischen Wäh
rung größter Schaden zugefügt würde. 
Er hat damit die berechtigte Forderung - die 
heute auch von der Österreichischen Volks
partei als berechtigt anerkannte Forderung -
in der Öffentlichkeit in einer Art und Weise 
diskriminiert, die dazu angetan war, das 
Ansehen der öffentlich Bediensteten schwer 
zu schädigen und die Sache so darzustellen, 
als ob es den öffentlich Bediensteten ohne 
Rücksicht auf das Gemeinwohl und das 
Staatswohl nur darum ginge, ihre eigenen 
wirtschaftlichen Vorteile zu suchen. 

Ich glaube, es muß festgestellt werden, 
daß auch der Herr Finanzminister vor keiner 
Diskriminierung zurückgeschreckt ist. Er hat 
sich ein Forum gesucht, über dessen Zu
ständigkeit man geteilter Meinung sein kann. 
Es war die Tagung der Fleischhauerinnung 
in Salzburg, die er dazu benützt hat, um vor 
diesem Forum darzulegen, welche wirtschaft
lichen Folgerungen die Erfüllung der For
derung der öffentlich Bediensteten haben 
müßte. 

In dieser Atmosphäre, in der man mit 
sachlichen Verhandlungen kaum mehr rech
nen konnte, hat aber der Verhandlungsaus
schuß der vier Gewerkschaften der öffentlich 
Bediensteten trotzdem versucht, für das 
Jahr 1959 noch eine erträgliche Lösung zu 
finden, und zwar in der Form, daß man sich 
auf einen Kompromißvorschlag einigte, der 
die Gesamtsumme von nur mehr 400 Millionen 
Schilling erfordert hätte. Aber auch dieser 
Kompromißvorschlag wurde nicht jener ernst
lichen Prüfung unterzogen, die im Interesse 
der öffentlich Bediensteten notwendig ge
wesen wäre. 

Es kam dann dazu, daß der Herr Bundes
kanzler eine Fortführung der Verhandlungen 
überhaupt ablehnte. ( Widerspruch des Bundes
kanzlers Ing.  Raab, der sich beim Präsidenten 
zum Wor t meldet.) Hier glaube ich auf einen be
sonderen Umstand hinweisen zu müssen. Es war 
ein Streikbeschluß der Gewerkschaft der Eisen
bahner, der in der Sitzung des Zentral vor
standes dieser Gewerkschaft am 17. N ovem bel' 
gefaßt wurde, des Inhaltes, daß bei Nicht
fortführung der Verhandlungen - es ist 
damals nur um die Fortführung der Ver
handlungen gegangen - am 20. November 
ein zweistündiger Proteststreik im gesamten 
Eisenbahndienst Österreichs einsetzen sollte. 
Und erst auf diesen Streikbeschluß hin hat 

sich der Herr Bundeskanzler bereits 
am nächsten Tag, am 18. November, bereit 
erklärt (Abg. Soro n i c s: Erzählen Sie keine 
Mät'chen I), die Verhandlungen fortzusetzen. 

Meine Herren! Hätten Sie sich im Laufe 
der Verhandlungen mehr dafür interessiert" 
dann 'wüßten Sie auch diese Termine, dann 
wäre Ihnen bekannt, daß dieser Streikbeschluß 
gemeinsam mit der christlichen Gewerkschafts
fraktion gefaßt worden ist. ( Weitere 
Zwischenrufe.) Ich möchte hier ohne weiteres 
konzedieren: Die christliche Gewerkschafts
fraktion ist in allen Phasen dieser Verhand
lungen den Intentionen der Gesamtgewerk
schaft gefolgt. Das hat auch dem Kollegen 
Gabriele als Fraktionsverantwortlichen der 
christlichen Gewerkschaftsfraktion so manche 
Rüge des Herrn Bundeskanzlers eingetragen. 
(Abg. Soron ic s: Das ist wieder falsch I) Wir 
wissen es, und die Apostrophierung des Herrn 
Kollegen Gabriele, wie lange er noch "diesen 
roten Machenschaften" seine Unterstützung 
leihen werde, beweist ja, daß der Herr Bundes
kanzler und der Herr Finanzminister alle 
diese Forderungen der öffentlich Bedienste
ten als eine ausgesprochene sozialistische 
Obstruktionsforderung betrachtet haben. In 
Wirklich�eit war es aber ein Bedürfnis aller 
öffentlich Bediensteten, das zu dieser ent
schlossenen Haltung der Gewerkschaft ge
führt hat. (Abg. M i t te rer: Hätten Sie auch 
beim M inisterK reisky gestre1:kt?) Wahrschein
lieh auch! (Rute bei der DVp: Olah und 
Pittermann haben anders gesprochen!) 
Nur wäre es nicht so gewesen, Herr Abge
ordneter, daß ein Finanzminister Dr. Kreisky 
eine solche Haltung eingenommen hätte, es 
wäre wahrscheinlich gar nicht so weit ge
kommen. (Zustimmung bei der S PD.) Darin 
liegt der Unterschied. (Abg. P rob s t  zur ÖV P: 
Hätten Sie sich doch getraut, Kreis ky zum F inanz
minister zu machen 1 Aber Sie haben sich ja 
nicht getraut 1 - Gegenrufe des Abg. Al te n 
bur ger .) 

Sie werden nicht in der Lage sein, meine 
Herren, die historische Entwicklung der Er
höhung der Sonderzahlung durch Zwischen
rufe zu verfälschen! Denn es waren letzten 
Endes sozia"listische Regierungsmitglieder , es 
war der Herr Vizekanzler Pittermann und es war 
der Herr Verkehrsminister Waldbrunner, die 
in einer Ministerratssitzung im Dezember 1958 
die grundsätzliche Frage gestellt haben, wie 
weit der Herr Bundeskanzler überhaupt be
rechtigt ist, eine Forderung, die an die Gesamt
regierung gerichtet ist, ohne Konsultierung 
des Ministerrates von sich aus abzulehnen. 
Und die Folge davon war, daß die weiteren 
Verhandlungen auf der Ebene der Gesamt. 
regierung geführt worden sind. 
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Es kam dann zu der Japan-Reise des Herrn 
Bundeskanzlers, vor der schon gewisse Stim
men laut wurden, daß auch die Zusammen
arbeit in der Koalition nicht mehr möglich sei. 
Nach der Rückkehr des Herrn Bundeskanzlers 
von seiner Ostasien-Reise verstärkte sich 
diese Tendenz, und schließlich kam es doch 
dazu, daß der Nationalrat vorzeitig aufgelöst 
wurde. 

Selbstverständlich wa,r in dieser Atmosphäre 
ein sachliches Verhandeln über die Forderun
gen der öffentlich Bediensteten nicht möglich. 
Aber ebenso selbstverständlich war es für 
die Sozialistische Partei, in ihrem Wahl
programm die Forderung der öffentlich Be
diensteten als einen der wesentlichsten Punkte 
in ihr Programm aufzunehmen. Die Öster
reichische Volkspartei konnte gar nicht anders, 
als, dieser Intention der Sozialisten folgend, 
auch in ihrem Programm die Erfüllung der 
Forderung der öffentlich Bediensteten als einen 
Punkt ihres Wahlprogrammes aufzunehmen. 
(Abg. Al tenburger: jllachen wir in Zukunft 
ein gemeinsame8! ) Das wird vielleicht am 
besten sein, Herr Abgeordneter. 

Die verdiente Wahlniederlage der Öster
reichischen Volkspartei am 10. Mai 1959 
hat dann den Weg für die Fortsetzung 
der Verhandlungen wieder freigemacht. 
Ich kann es dem Herrn Bundeskanzler schon 
glauben, daß bei seiner Regierungserklärung 
am 17 . Juli seine Erklärung über die Er
füllung der Forderungen der öffentlich Be
diensteten einer jener Wermutstropfen war, 
die ziemlich zahlreich in der Regierungs
erklärung, die gemeinsam von beiden Parteien 
verfaßt worden war, gewesen sind. (Zwischen
ruf des Abg. Mi tterer.) 

Die Endverhandlungen selber, meine Herren, 
waren dann nicht mehr allzu schwierig. 
Es ist den Gewerkschaften dabei noch darum 
gegangen, doch den Versuch zu unternehmen, 
für das Jahr 1959 einen höheren Prozent
satz als 25 Prozent zu erreichen. Der Aus
gleich, der teilweise gerade für die wirtschaft
lich am stärksten belasteten Familien mit 
Kindern durch die Gewährung einer vollen 
Kinderzulage und der vollen Familienzulage 
gegeben wird, mildert diese Härte etwas. 
"Härte" sage ich deswegen, weil ja doch 
von der ursprünglichen Forderung auf 50 Pro
zent für das Jahr 1959 auf 25 Prozent 
zurückgegangen wurde. 

Auch die Bemühungen, für die Bediensteten 
der unteren Kategorien mit geringem Ein
kommEln einen Mindestbetrag sicherzustellen, 
mußten let�ten Endes wegen Aussichtslos�gkeit 
aufgegeben werden. 

Wenn uns heute nunmehr diese beiden 
Regierungsvorlagen zur Beschlußfassung vor
liegen, so wird damit ein langgehegter und 

berechtigter Wunsch der öffentlich Bedien
steten in Erfüllung gehen. Die öffentlich 
Bediensteten hahen in dieser langen Zeit eine 
ungeheure Langmut bewiesen, die nicht einer 
Gleichgültigkeit an ihrem eigenen Schicksal 
oder einer Indolenz entspringt, sondern die 
ein Beweis ihrer staatspolitischen Reife ist, 
eine Langmut, die sie aber auch aufbringen 
konnten, weil sie in allen Phasen der Ver
handlungen wußten, daß hinter ihnen eine 
starke Gewerkschaftsbewegung und neben 
dieser starken Gewerkschaftsbewegung der 
unbedingte Wille der Sozialistischen Partei 
steht, ihnen zu der Erfüllung ihrer Forderung 
zu verhelfen. 

Aber ich möchte doch in diesem Hohen 
Hause empfehlen, man möge in Hinkunft 
berechtigte Forderungen irgendeiner Gruppe, 
und seien es auch öffentlich Bedienstete, 
nicht dazu benützen, um wahlstrategische 
Überlegungen anzustellen, denn die Haltung 
des Herrn Bundeskanzlers und des Herrn 
Finanzministers im Herbst und im Dezember 
vorigen Jahres und im Jänner vor den Wahlen 
war praktisch nichts anderes als eine wahl
taktische Überlegung, mit der man glaubte, 
einen entsprechenden Effekt oder aus ihr 
heraus entsprechende Konsequenzen für eine 
künftige Wahl finden zu können. Man soll es 
wirklich vermeiden, mit sozialen Forderungen, 
wenn man sie in ihrem Prinzip anerkennt, 
Parteipolitik zu betreiben. ( Beifall bei 
der SPÖ. - Ironi8che Zustimmung und Zwi-
8chenrufe bei de1' Ö V P.) Das wird sich immer 
wieder rächen, und die Österreichische V olks
partei hat auch die Rechnung dafür am 10. Mai 
bezahlen müssen, meine Herren! (Abg. Dok
tor K ranzlmay r: Aber diese Sorge lassen Sie 
'uns I) Aber das ist nicht Ihre Sorge, denn 
ich möchte feststellen, daß durch diese wahl
taktischen Überlegungen die öffentlich Be
diensteten um 25 Prozent eines Monatsbezuges 
für das Jahr 1959 geschädigt worden sind. 
(Zustimmung bei der SPÖ.j Das kann nicht 
mehr Angelegenheit einer Partei sein; denn 
wenn Sie unseren Intentionen gefolgt wären, 
dann hätten die öffentlich Bediensteten für 
das Jahr 1959 noch 50 Prozent an Stelle von 
25 Prozent bekommen! (Abg. Dr. Hurde s: 
Aber Wahltaktik is t e8 doch, zu ver8prechen und 
nicht einzuhalten!) Wahltaktisch mag es viel
leicht in Ihr Konzept gepaßt haben, aber es 
hat nicht in das Konzept der öffentlich Be. 
diensteten hinsichtlich ihrer sozialen Stellung 
und der Erha1tung ihrer materiellen Existenz 
gepaßt! (Abg. Al te nb u r g e r  : "Pittermann für 
jedermann r', hat es geheißen!) Selbstverständ. 
lich. 

Wir sind heute glücklich, daß wir diese 
Sohwierigkeiten überwunden haben und daß 
wir zur Beschlußfassung über diese so wichtige 
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Novelle des Gehaltsgesetzes beziehungsweise des 
Gehaltsüberleitungsgesetzes kommen werden. 
Für die öffentlich Bediensteten wird die Be
schlußfassung über dieses Gesetz und die Er
füllung ihrer Forderung eine Verpflichtung sein, 
ihren gewiß nicht leichten Dienst, den sie für 
die Gemeinschaft zu vollbringen haben, in Hin
kunft mit umso größerer Hingabe und Liebe 
zu erfüllen. (Beifall bei der SPO.j 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Bundeskanzler. Ich erteile es ihm. 

Bundeskanzler lng. Raab: Hohes Haus! 
Ich will mich nicht auf die Stufe des Herrn 
Vorredners begeben (Beifall bei der Ov Pj, 
aber ich stelle fest, daß die Verhandlungen 
von beiden Teilen gemeinsam geführt wurden. 
Herr Abgeordneter, ich stelle auch fest -
vielleicht kennen Sie die Stellungnahme des 
Finanzreferenten der Steiermark und vielleicht 
kennen Sie auch die Vorgänge, die sich in 
dieser Frage im Städtebund abgespielt 
haben -: Auch bei Ihnen sind Leute, die 
gegenüber Forderungen, die gestellt wurden, 
nein sagen, und es ist die Verpflichtung der 
Regierung, die Erfüllung dieser Forderungen 
schließlich und endlich auch tatsächlich zu 
ermöglichen. Wir haben diese 25 Perzent für 
heuer zur Auszahlung bringen können, weil 
in allen Ressorts die anderen Ausgaben um 
soundsoviel Prozent gekürzt wurden, und 
es mußten andere wichtige Aufgaben des 
Staates zurückgestellt werden. Heute mit 
diesen Dingen Demagogie zu treiben, das lehne 
ich ab! (Lebhafter Beifall bei der 0 V P.) 

Präsident: Zum Wort ist niemand mehr ge
meldet. Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort? - Er verzichtet. Wir gelangen 
daher zur Abstimmung. 

Bei det getrennt durchge führten A b s t'im
mung werden die 2. Gehaltsgesetz-Novelle und 
die 2. Gehaltsüberleitungsgesetz-Novelle 1959 in 
zw e ite r und d r itte r Lesung e ins timmig zum 
B e schluß e r hob e n. 

·3. Punkt: Bericht des Zollausschusses über die 
Regierungsvorlage (40 der Beilagen) : Zoll
abkommen über den internationalen Waren� 
transport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) 

(76 der Beilagen) 

Präsident: Wir gelangen nunmehr zum 
3. Punkt der Tagesordnung: TlR-Abkommen. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Reich. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Reich: Hohes Haus! Das 
vorliegende Zollabkommen über den inter
nationalen Warentransport mit Carnets TIR 
(TIR-Abkommen); welches das Inlandtrans-

portkomitee der Wirtschaftskommission für 
Europa bei seiner 18. Tagung im Dezember 
1958 genehmigend verabschiedet und zur 
Unterzeichnung seitens der Regierungen vom 
15. Jänner bis 15. April 1959 aufgelegt hat, 
wurde von der Republik Österreich unter dem 
Vorbehalt der Ratifikation am 15. Feber dieses 
Jahres in Genf unterzeichnet. Neben Österreich 
haben dieses Abkommen Belgien, die Bundesre
publik Deutschland, Bulgarien, Dänemark, 
Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxem
burg, Niederlande, Schweden und die Schweiz 
unterzeichnet. Das Carnet-TIR-Verfahren, wo
bei Carnet TIR Zollbegleitscheinheft für den in
ternationalen Warentransport auf der Straße 
bedeutet, wird bereits derzeit auf Grund des im 
Jahre 1949 ebenfalls im Rahmen der ECE 
ausgearbeiteten Entwurfes einer Zollkon
vention über den internationalen Waren
transport auf der Straße in elf europäischen 
Staaten, darunter auch in Österreich, ange
wendet. Die Abkürzung "TIR" ergibt sich aus 
der Zusammenziehung der Anfangsbuchstaben 
der französischen Bezeichnung für Waren
transport auf der Straße: "Transport Inter
national par la Route". 

Die Verwendung eines Carnet TIR bietet im 
grenzüberschreitenden Straßengüterver kehr 
sehr wesentliche Vorteile. Das betreffende 
Transportunternehmen kann nämlich die in 
Straßenfahrzeugen oder Behältern verladenen 
Waren unter Verwendung eines international 
anerkannten und vereinheitlichten Zollbegleit
scheinheftes in die Gebiete der Vertragsstaaten 
befördern und ist gleichzeitig vom Erlag der 
im Begleitscheinverfahren allgemein gefor
derten Sicherstellung für die auf die beförderten 
Waren entfallenden Eingangsabgaben durch 
Übernahme der Bürgschaft seitens haftender 
Verbände befreit. Beim jeweiligen Grenz
übertritt entfällt daher für das Transportunter
nehmen die Verpflichtung zur Erlangung eines 
autonomen Zollbegleitscheines für die beförder
ten Waren und zur Leistung einer Sicher
stellung für die auf diesen lastenden Eingangs
abgaben. Demzufolge können Straßengüter
transporte unter diesen erleichterten Bedin
gungen im grenzüberschreitenden Verkehr 
unter Erfüllung der geringstmöglichen Zoll
formalitäten an den Grenzen des Ausgangs-' 
landes, der Transitländer und des Einfuhr
landes durchgeführt werden. 

Das neue Zollabkommen, in das alle bis
herigen über den Carnet-TIR-Verkehr ausge
arbeiteten zwischenstaatlichen Vereinbarungen 
aufgenommen wurden, trägt auoh der. fort
schreitenden technischen Entwicklung im Fahr
zeug- und Behälterbau und den praktischen 
Bedürfnissen des Straßengüterverkehrs Rech
nung. Neben einer genauen Präzisierung aller 
Vertragsbestimmungen wurden auch materiell-
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rechtliche Erweiterungen vorgenommen. So 
wurde der sich allmählich entwickelnde kom
binierte Transport zwischen Straße und Schiene 
sowie Straße und Schiff gebührend berück
sichtigt. Demnach können mit Waren be
ladene Straßenfahrzeuge oder auf Straßen
fahrzeugen verladene Behälter auch auf einem 
Teil ihrer Beförderungsstrecke mit der Eisen
bahn oder mit Schiffen unter Verwendung des 
Carnet TIR befördert werden. Die tech
nischen Bedingungen, die jene Fahrzeuge und 
Behälter erfüllen müssen, um zur Beförderung 
von Waren unter Verwendung eines Carnet 
TIR zugelassen werden zu können, wurden 
ebenfalls unter Bedachtnahme auf die tech
nische Entwicklung im Fahrzeug- und Be
hälterbau einer Neufassung unterzogen. Auf 
die Besonderheiten in der · Konstruktion von 
Spezialfahrzeugen, wie zum Beispiel Kühl
wagen, Zisternenwagen, Möbeltransportbehäl
tern und so weiter, wurde Bedacht genom
men. Straßenfahrzeuge oder Kraftwagenzüge, 
die ihren internationalen Warentransport mit 
Carnet TIR durchführen, müssen auf der 
Vorder- und Rückseite eine rechteckige Tafel 
mit der Aufschrift "TIR" tragen. 

Das vorliegende Abkommen berührt die ver
kehrsrechtlichen Vorschriften über den Stra
ßen-, Eisenbahn-, Luft- und Wasserverkehr 
nicht ; ebenso bleiben die administrativen Ver
kehrsbeschränkungen zum Schutze der Ge
sundheit von Menschen, Pflanzen und Tieren 
unberührt. Auch dieses Abkommen legt nur 
Mindesterleichterungen fest, sodaß die in den 
autonomen Zollvorschriften vorgesehenen wei
tergehenden Verfahrenserleichterungen nicht 
beschränkt werden. 

Das vorliegende Abkommen, das sich größ
tenteils im Rahmen der diesbezüglichen Vor
schriften des Zollgesetzes 1955 hält, hat jedoch 
in einigen Bestimmungen gesetz ändernden 
Charakter, insbesondere deshalb, weil zum 
Beispiel die Artikel 5, 6, 30 und 44 sowie die An
lagen 3 und 6 neues Recht schaffen. Dieses 
Abkommen bedarf daher zur Erlangung der 
innerstaatlichen Rechtswirksamkeit gemäß Ar
tikel 50 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 der Genehmigung durch 
den Nationalrat. 

Der Zollausschuß hat die Regierungsvorlage 
in seiner Sitzung am 29. Oktober dieses Jahres 
in Verhandlung gezogen und einstimmig be
schlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
dieses Abkommens zu empfehlen. 

Namens des Zollausschusses stelle ich daher 
den Antrag, der Nationalrat wolle dem vor
liegenden Zollabkommen samt Unterzeich
nungsprotokoll und Annexen (40 der Bei
lagen) die verfassungsmäßige Genehmigung 
erteilen. 

Ferner stelle ich den Antrag, falls es sich als 
notwendig erweisen sollte, General- und Spe
zialdebatte unter einem abzuwickeln. 

Präsident : Zu diesem Bericht hat sich niemand 
zum Wort gemeldet. Wir gelangen daher zur 
Abstimmung. 

Bei der A b s t im m u n g wird dem Zollabkom
men samt  Unterzeichnungsprotokoll und An
nexen e i n st imm i g  die G e n e hm i gun g er 
teilt. 

4. Punkt: Bericht des Justizausschusses über die 
Regierungsvorlage (51 der Beilagen) : Bundes
gesetz, mit dem die Konkurs- und die Aus
gleichsordnung geändert und ergänzt werden 

(81 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen zu Punkt 4 der 
Tagesordnung : Änderung und Ergänzung 
der Konkurs- und der Ausgleichsordnung. 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Dr. Winter. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu be
richten. 

Berichterstatter Dr. Winter : Hohes Haus ! 
Es ist jetzt etwa zehn Jahre her, daß die Inter
nationale Arbeitskonferenz in Genf das Ab
kommen Nr. 95 beschlossen hat, in dessen 
Artikel 1 1  auch ein besonderer Lohnschutz der 
Arbeitnehmer für den Insolvenzfall des Unter
nehmens gefordert wird. Österreich hat dieses 
internationale Übereinkommen im Jahre 1951 
ratifiziert, und es wurde im Bundesgesetzblatt 
unter der Nr. 20/1952 kundgemacht. 

Die Ihnen heute unterbreitete Vorlage ent
spricht dieser Konvention, indem sie die An
sprüche der Dienstnehmer gegenüber der bis
herigen Fassung der Konkurs- und Ausgleichs
ordnung in mehreren Punkten erheblich besser
stellt, indem sie einen Teil dieser Forderungen 
zu Masseforderungen erklärt und einen anderen 
Teil - allerdings begrenzt im Betrage be
ziehungsweise hinsichtlich der Fälligkeit -
den Masseforderungen gleichstellt. 

Das Gesetz, das Ihnen heute vorliegt, wird 
weiterhin auch insofern eine Besserstellung 
der in einem insolvent werdenden Unter
nehmen beschäftigten Dienstnehmer begrün
den, als es gegenüber der bisherigen Rechtslage 
auch Abfertigungsansprüche besser reiht und 
ihnen eine Vorzugsstellung gegenüber den An
sprüchen anderer Gläubiger einräumt, aller
dings mit gewissen Begrenzungen. 

Sehr wichtig ist auch eine Bestimmung über 
die Reihung der zu Masseforderungen erhobe
nen Dienstnehmeransprüche innerhalb der 
Liquidierung der Masseforderungen, wo sie 
sofort nach den Massekosten befriedigt werden 
sollen. Die Dienstnehmeransprüche, die in der 
ersten Klasse der Konkursforderungen reihen, 
waren bisher mit dem Betrag eines J ahres-
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bezuges beziehungsweise mit dem Höchst
betrag von 9600 S begrenzt. Diese Ober
grenze wird nun durch die Vorlage auf 14.400 S 
erhöht. Neu ist auch die Einbeziehung der 
Ansprüche von Handelsagenten beziehungs
weise die Gleichstellung dieser Ansprüche mit 
den Dienstnehmeransprüchen. 

Die Sozialversicherungsbeiträge werden nach 
den Dienstnehmeransprüchen und vor den 
öffentlichen Abgaben zur Befriedigung ge
langen können. 

Anerkannt werden in der Vorlage nun zur 
Vertretung der Parteien im Konkursverfahren 
auch die Gläubigerschutzverbände. Im übrigen 
enthält die Vorlage auch entsprechende An
passungen der Ausgleichsordnung. 

Diese Vorlage hat der Justizausschuß am 
5. November in Anwesenheit des Herrn 
Justizministers beraten. Ich durfte bei der Be
richterstattung darauf hinweisen, daß hin
sichtlich des Begriffes Sozialversicherungsbei
träge schon die Erläuternden Bemerkungen 
zum Ausdruck bringen, daß darunter jedenfalls 
auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
zu verstehen seien. Ich habe weiters im Ein
vernehmen mit den Sachbearbeitern des Ju
stizministeriums im Ausschuß die Meinung ver
treten, daß dies keine Beschränkung darstellt, 
daß etwa nur die Beiträge zur Arbeitslosenver
sicherung in den Begriff Sozial versicherungs
beiträge einzubeziehen sind, sondern daß alle 
Sparten der Sozialversicherung hier in Betracht 
zu ziehen seien. Diese Meinung ist im Aus
schuß unwidersprochen geblieben. 

Im übrigen hat der Justizausschuß be
schlossen, dem Hohen Hause die Annahme der 
Vorlage zu empfehlen, und zwar samt Titel 
und Eingang. 

Ich darf formell noch den Antrag stellen, er
forderlichenfalls General- und Spezialdebatte 
unter einem abzuwickeln, und der zweiten 
Lesung sogleich die dritte folgen zu lassen. 

Präsident : Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem abzuführen. Wird 
dagegen ein Einwand erhoben? - Es wird 
kein Einwand erhoben und daher so vor
gegangen. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abge
ordnete Flöttl. Ich erteile ihm das Wort. 

Abgeordneter Flöttl: Hohes Haus! Die Regie
rungsvorlage ist das Ergebnis von Verhandlungen 

• während einer Zeit von rund sechs Jahren. Von 
unserem ursprünglichen Forderungsprogramm 
konnten wir nicht alles durchsetzen. Ursprüng
lich wurde gefordert, all� bisher · in der ersten 
Klasse zu befriedigenden Ansprüche als Masse
forderUngen geltend machen zu könJien. Er
reicht wurde, daß Entgeltansprüche der letzten 
30 . Tage vor Konkurseröffnung als Masse
forderungen gelten. 

Zweitens konnte die Erweiterung des Zeit
raumes für bevorrechtete Ansprüche von einem 
Jahr auf zwei Jahre nicht erreicht werden. 

Die Begrenzung der bevorrechteten An
sprüche mit derzeit 9600 S sollte nach unserem 
Vorschlag auf das Doppelte erweitert werden. 
Es konnte wenigstens für laufende Dienst
bezüge die Grenze auf 14.400 S erhöht werden. 
Sofern auch Abfertigungsansprüche oder Kün
digungsentschädigungen geltend gemacht wer
den, erhöht sich die Grenze auf 18.000 S. 

Die von uns verlangte Beiziehung des 
Betriebsrates in den Gläubigerausschuß konnte 
nicht durchgesetzt werden. 

Das gleiche gilt auch für die Ausfertigung 
des Edikts. 

In den . Verhandlungen wurden von uns 
noch weitere wichtige Forderungen gestellt, 
insbesondere auf das Recht des Dienstnehmers, 
nach Konkurseröffnung das Dienstverhältnis 
durch sofortigen Austritt zu beendigen, wobei 
der Anspruch auf Abfertigung beziehungs
weise Kündigungsentschädigung erhalten 
bleiben sollte. 

Schon bei den vorausgehenden Beratungen 
über das Bundesgesetz, mit dem die Konkurs
und die Ausgleichsordnung geändert und ergänzt 
werden, wurde seitens meiner Fraktion auf 
die Rangordnung der Zuschläge zum Lohn 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubsgesetz im Sinne 
des ersten Entwurfes der Konkurs- und 
Ausgleichsordnungsnovelle vom 19 . Dezem
ber 1957 verwiesen. 

Es wurde darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Benennung der Forderungen der 
Urlaubskasse gesetzlich richtig "Zuschläge 
zum Lohn" und nicht "Beiträge zur Urlaubs
kasse" lauten müsse. Im Bauarbeiter-Urlaubs
gesetz selbst heißt es "Zuschläge zum Lohn", 
jedoch wurde im ersten Entwurf zur Konkurs
und Ausgleichsordnungsnovelle von "Beiträgen 
zur Urlaubskasse" gesprochen. Es hätte also 
in dem neuen Entwurf zur Konkurs- und 
Ausgleichsordnungsnovelle, Seite 2, bei § 51 
Abs. 1 Z. 5 heißen müssen : "Beiträge zur 
Sozialversicherung" und "Zuschläge zum Lohn 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubsgesetz" . 

Die Begründung hiefür liegt darin, daß der 
Zuschlag zum Lohn nach dem Bauarbeiter
Urlaubsgesetz als Lohnanteil zu werten ist. 
Aus diesem Lohnanteil resultiert das Urlaubs
entgelt. Die Urlaubskasse muß bei Leistungen 
von Urlaubsentgelten die Lohnsteuer, die 
Sozialversicherungsbeiträge und die Wohnungs
beihilfen auslegen -,..-- also . wie.-ein -Dienstgeber 
bei Lohnzahlungen.. - Die . . Löhne sind bevor
rechtet, nicht aber der . Zusohlag zum Lohn 
nach dem Bauarbeiter-Urlaubsgesetz. Die 
Nichtbevorrechtung der Zuschläge zum Lohn 
diffamiert diese im Gegensatz zu den Urlaubs-
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entgelten nach dem Arbeiterurlaubsgesetz ; 
diese sind ja auf jeden Fall bevorrechtet. 

Es besteht daher die Gefahr, daß durch 
die Nichtbevorrechtung der Zuschläge zum 
Lohn bei einem Nachlassen der Konjunktur 
die soziale Schutzfunktion der Urlaubskasse 
gefährdet wird, weil Konkurse und Aus
gleiche in großer Häufigkeit eintreten werden 
und jeder Konkurs beziehungsweise Aus
gleich für die Urlaubskasse Verluste bringt. 
Wir haben uns daher als Gewerkschaft ge
meinsam mit den Arbeitgebern bemüht, in 
der Konkursordnung für die Bauarbeiter
Urlaubskasse jene Stellung zu erreichen, die 
ihr eigentlich mit Recht zukommen würde. 

Aber wie wir aus dem vorliegenden Gesetz 
ersehen, werden die gemeinsamen Wünsche 
von Arbeitgebern . und Arbeitnehmern im 
�augewerbe nicht berücksichtigt, obwohl eine 
Anderung mehr als notwendig ist, denn die 
Urlaubskasse der Arbeiter in der Bauwirt
schaft weist immerhin innerhalb von zehn 
Jahren einen Verlust von 3,8 Millionen Schil
ling auf, der nur deshalb entstanden ist, 
weil die Urlaubskasse bei ihren Bemühungen, 
aus der Konkursmasse etwas zu erhalten, 
benachteiligt war. 

Es ist ein Unrecht, das der . Bauarbeiter
Urlaubskasse hier geschieht. Ähnliche Rechts
begriffe sind ja letzten Endes bereits vorhanden. 
Ich verweise auf das Apothekengesetz, das 
eine Gehaltskasse für Apotheker und Magister 
vorsieht. Diese Gehaltskasse wird ebenfalls 
von Dienstgebern gespeist, die Auszahlung 
erfolgt an Dienstnehmer. Die Kasse genießt 
steuerliche Begünstigungen, sie ist im Kon
kursverfahren den öffentlich-rechtlichen Kör
perschaften gleichgestellt.. Dazu kommt noch 
der allgemeine Rechtsgrundsatz im Vergleich 
von Arbeiterurlaubsgesetz und Bauarbei
ter-Urlaubsgesetz, daß nämlich Urlaubsent
schädigung gleich Lohn zu setzen ist und 
daß eine Verschlechterung der Riskengemein
schaft für die zahlungswilligen Baumeister 
letzten Endes, wenn die Mittel der Urlaubs
kasse nicht ausreichen, zu einer Erhöhung der 
Hebesätze führen muß. 

Ich fasse zusammen : Die Urlaubskasse 
hat als Körperschaft öffentlichen Rechtes 
zu gelten, denn sie ist durch ein Gesetz ge
schaffen, hat durch dieses Gesetz eine öffent
liche Verwaltungsaufgabe in Form einer Selbst
verwaltung übertragen . bekommen, sie ist 
also juristische Person, eine Pflichtzusammen
fassung für die .in der Bauwirtschaft tätigen 
.Arbeitgeber, sie untersteht der Aufsicht des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
- § 19 Bauarbeiter-Urlaubsgesetz -, hat 
keinen Selbstzweck, wie ihn nur Anstalten 
haben können, die Eigengelder verwalten, 

hat bezüglich der von ihr verwalteten Gelder 
eine Treuhandstellung und ist gesetzlich be
auftragt, Lohnteile nach gesetzlich - Bau
arbeiter-Urlaubsgesetz - und statutarisch 
- Urlaubsordnung - festgesetztem Maßstab 
zu verwalten. 

Wenn man die im bisherigen § 51 Z. 4 
der Konkursordnung aufgezählten Forderun
gen von Ärzten und Apothekern ins Auge 
faßt, so erscheint es unverständlich, daß 
man jetzt noch Schwierigkeiten macht, die 
Forderungen der Urlaubskasse als bevor
rechtet anzuerkennen. 

Wir Sozialisten stimmen diesem Gesetz 
zu, aber im Auftrag der Gewerkschaft der 
Bau- und Holzarbeiter möchte ich jetzt 
schon darauf aufmerksam machen, daß wir 
weiter für eine Beseitigung dessen, was nach 
unserer Auffassung ein Unrecht gegenüber 
der Bauarbeiter-Urlaubskasse ist, eintreten 
und als Gewerkschaft der Bau- und Holz
arbeiter eine weitere Novellierung verlangen 
werden. (Beifall bei den Sozialisten.) 

Präsident : Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet, die Debatte ist daher ge
schlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter 
das Schlußwort ? - Er verzichtet. Wir ge
langen nunmehr zur Abstimmung. 

Bei de'r A b sti mmu,n g wird d'ie Regierungs
vorlage in zw eiter und dr itt er Lesung ei n
sti m mig zum Beschluß erhoben . 

5. Punkt : Bericht des Ausschusses für soziale 
Verwaltung über die Regierungsvorlage (35 der 
Beilagen) : Bundesgesetz über die Pharma
zeutische Gehaltskasse für Österreich (Gehalts-

kassengesetz 1959) (83 der Beilagen) 

PräSident : Wir gelangen zum Punkt 5 der 
Tagesordnung : Gehaltskassengesetz 1959. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Hillegeist. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu berichten. 

Berichterstatter Hillegeist : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Diese Regierungs
vorlage basiert im wesentlichen auf dem 
im Jahre 1928 wiederverlautbarten Gehalts
kassengesetz. Durch die mittlerweile einge
tretenen verschiedenen Änderungen dieses Ge
setzes ist die Materie unübersichtlich geworden. 
Das ist der eine Grund für die Regierungs
vorlage, betreffend ein neues Gehaltskassen
gesetz. Es kommt aber noch hinz�, daß 
ein�elne im Verordnungsw!'lge el�lassene · Be
stimmu�gen verfassungsrechtlich bedenklich er� 
sehienen und daher geklärt werden mußten. 

Durch das· neue Gesetz wird die Gehalts. 
kasse zu einer Körperschaft öffentlichen Rech
tes erklärt, mit der Befugnis, nach einem 
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bestimmten, genau festgelegten Berechllungs
modus die Höhe der Gehaltskassenumlage 
selbst zu beschließen. Das fällt nunmehr 
in die Autonomie der Gehaltskasse beziehungs
weise ihrer Organe. 

Die im Entwurf festgelegten Gehalts(Ent
lohnungs)schemata sowie die Bestimmungen 
über die Vorrückung entsprechen dem derzeit 
geltenden Recht . 

An die Stelle der früher bestandenen Haupt
versammlung soll nunmehr die Delegierten
versammlung treten. Die Delegiertcnversamm
lung der Österreichischen A-pothekerkammer 
soll in Zukunft mit der Delegiertenversamm
lung der Gehaltskasse personengleich sein. 
Diese Vereinfachung ergibt sich aus der 
praktischen Entwicklung. 

Der Ausschuß für sozia,}e Verwaltung hat 
in seiner Sitzung vom 9. November diese 
Regierungsvorlage eingehend beraten und hat 
einige Abänderungen vorwiegend sti listischer 
Natur vorgenommen sowie solche, die der 
Klarstellung dienen. 

Es darf vielleicht nur darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß im § 37 Abs. 2 die 
Bestimmungen taxativ angeführt wurden, bei 
deren Verletzung Bescheide an einem mit 
Nichtigkeit bedrohten Fehler leiden. Diese 
Klarstellung war not,vendig, um in Hinkunft 
fah;che Entscheidungen zu vermeiden. Mit 
dieser Abänderung wurde einer Anregung 
des Herrn Konsulenten Dr. Loebenstein Rech
nung getragen. 

Eine weitere Diskussion entwickelte sich 
im Ausschuß über die Formulierung des 
§ 43 Abs. 2 letzter Satz, in dem es heißt : 
"Im Falle der Beschlußunfähigkeit ist der 
Vorstand mit der gleichen Tagesordnung unter 
Einhaltung einer vierzehntägigen Frist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit
glieder beschlußfähig. " 

Gegen diese Formulierung wurden Bedenken 
vorgetragen, denen gegenüber sich der Aus
schuß jedoch schließlich zur Regierungsvorlage 
bekannte. Diese Entscheidung des Ausschusses 
wird nachträglich gewissermaßen durch die 
Stellungnahme der Österreichischen Apotheker
kammer gerechtfertigt, die in einem Brief 
vom 16. November zum Ausdruck kommt, 
und durch die Stellungnahme des Pharma
zeutischen Reichsverbandes für Österreich. 
Durch diese Formulierung wird zweifellos 
erreicht, daß die Beschlußfähigkeit des Vor
standes unter allen Umständen gesichert ist, 
daß also keine Schwierigkeiten eintreten kön
nen, die unter Umständen durch eine nicht 
beschlußfähige V orstandssitzung eintreten 
müßten. Durch diese Bestimnlung werden 
die Mitglieder in · gewissem Sinne gezwungen, 
bei den Vorstandssitzungen in der notwendigen 

Zahl anwesend zu sein, weil sie sonst Gefahr 
laufen, daß jede Vorstandssitzung, gleich
gültig von wieviel Personen sie besucht ist, 
nach einer vierzehntägigen Frist unter allen 
Umständen beschlußfähig wird. 

Der Ausschuß hat ferner festgestellt, daß 
die Erläuternden Bemerkungen zu § 44 auf 
einem Mißverständnis beruhen, weil sie gegen
über dem Gesetzestext differieren. Es gilt 
natürlich der Gesetzestext, sodaß diese 
Erläuternden Bemerkungen zu § 44 lediglich 
auf ein redaktionelles Versehen zurückzu
führen sind. Die bei den letzten Sätze sind 
daher als gegenstandslos zu betrachten. Sie 
wurden in einem früheren Stadium der Ver
handlungen aufgenommen, als diese Bemer
kungen noch zutreffend gewesen wären. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt 
den Antr ag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesregierung vorgelegten Gesetzent
wurf mit den im Ausschußbericht angeführten 
Abänderungen, wie sie vom Ausschuß für 
soziale Verwaltung beschlossen wurden, die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

In formeller Hinsicht beantrage ich, General
und Spezialdebatte unter einem vorzunehmen. 

Präsident : Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte über diesen Gesetzentwurf unter 
einem abzuführen. Wird dagegen ein Einwand 
erhoben ? - Ein Einwand wird nicht er
hoben. Es wird daher General- und Spezial
debatte unter einem abgeführt. 

Zum Wort gemeldet ist der Herr Abge
ordnete Dr. v&n Tongel. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Herr Präsi
dent ! Meine Damen und Herren ! Die Frei
heitliche Partei Österreichs erklärt ilu' Ein
verständnis mit der Regierungsvorlage : Bun
desgesetz über die Pharmazeutische Gehalts
kasse für Österreich (Gehaltskassengesetz 1959), 
und die freiheitlichen Abgeordneten werden 
daher für dieses Gesetz in der vorliegenden 
Fassung stimmen. 

Als das einzige Mitglied des Hohen Hauses, 
drvs dem ApothE'kerberuf angehört, darf ich 
mir erlauben, zu diesem Gesetz, welches die 
langjährige Berufsgemeinschaft des Apotheker
standes in Österreich krönt, einige Feststel
lungen, teilweise auch historischen Charak
ters, zu machen. 

.Wenn wir die Entwicklung des Apotheker
standes in Österreich überblicken, so können 
wir feststellen, daß um das Jahr 1900 in 
Österreich Real- und Personalapotheken be
standen . .  Auch die Personalapotheken waren 
übertr.agbar, allerdings hatte der Verwaltungs.� 
gerichtshof im Jahre 1902 durch eine Ent
scheidung VerkßJuf und Erbgang von Apotheken 
als unzulässig erklärt. 
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Hinsichtlich der Realapotheken, die, wie 
bekannt, radizierte Gewerbe darstellen, wur
de seit dem 13. November 1779 keine Radi
zierung auf Häuser mehr vorgenommen und 
nach 1814 wurden überhaupt keine Real
apotheken mehr errichtet. Vielmehr waren 
seit diesem Zeitpunkt alle Apotheken mit 
einer Konzession ausgestattet, die auf einen 
fachlich befähigten, graduierten Inhaber lau
tete. 

Diese historische Erinnerung ist insofern 
wichtig, um die sich aus der anschließenden 
Frage ergebenden Probleme für die unselb
ständigen Angehörigen des Apothekerberufes 
beurteilen zu können. 

Späterhin erfolgte die Neuerrichtung von 
Personalapotheken durch behördliche Aus
schreibung, schon um auch dem wachsenden 
Bedürfnis der zunehmenden Bevölkerung 
Rechnung zu tragen. In Kreisen der an
gestellten Apotheker hat jedoch diese Aus
schreibungspraxis außerordentlich große Un
zufriedenheit ausgelöst, zumal sehr lange 
Zeit nach der Ausschreibung verging, bevor 
über1}aupt eine Neukonzession erteilt worden 
ist. Und außerdem wurde - ich möchte mir 
jede Anspielung versagen - aus den Kreisen 
der Bewerber nicht immer der Dienstälteste 
und fachlich am besten Befähigte ausge
wählt. 

Auch hier ist vielleicht für Sie, meine 
Damen und Herren, ein kleiner statistischer 
Überblick über die Entwicklung der Zahl der 
Apotheken in Wien von Interesse. 1723, also 
vor rund 250 Jahren, gab es in Wien 1 1  Apo
theken, 1796 42, um 1900 bereits 1 1 1 ,  und zu 
Ende des Jahres 1958 betrug die Zahl der 
Apotheken in Wien 237. 

Das geschilderte System der Ausschreibung 
ermöglichte es also mittellosen angestellten 
Berufskollegen nur in den aller seltensten Fäl
len, die Selbständigkeit zu erlangen. Die 
sozialen Verhältnisse im Apothekerberuf waren 
zu dieser Zeit überaus unerfreulich, und man 
kann sie vom heutigen Standpunkt überhaupt 
gar nicht mehr verstehen. Alle öffentlichen 
Apotheken waren nicht nur an den 'Werk
tagen, sondern an allen Sonn- und Feiertagen 
ununterbrochen von 7 Uhr früh bis 2 1  Uhr 
abends geöffnet, wobei die angestellten Kolle
gen eine eineinhalbstündige Mittagspause hat
ten. Alle Apotheken hielten täglich N acht
dienst. Als dienstfreie Zeit wurde den An
gestellten jeder dritte Tag abwechselnd ganz 
und halb gewährt. Es ist durchaus begreiflich, 
daß unsere angestellten Kollegen mit diesen 
Verhältnissen unzufrieden waren und sich 
bemühten, eine Änderung herbeizuführen. 

Die sich nun . anbahnende Entwicklung 
möchte ich übergehen, doch zwang die schon 

erwähnte Verwaltungsgerichtshofentscheidung 
vom Jahre 1902 die Regierung zu entscheiden
den Schritten . Die damalige Regierung legte 
dem Abgeordnetenhaus ein neu ausgearbeitetes 
Apothekergesetz zur Beschlußfassung vor. Die
ses Gesetz , betreffend die Regelung des Apo
thekenwesens, wurde am 16. Oktober 1906 
im Abgeordnetenhaus und am 23. Oktober 
desselben Jahres im Herrenhaus zum Beschluß 
erhoben und nach Erlangung der kaiserlichen 
Sanktion am 10. Jänner 1907 im damaligen 
Reichsgesetz blatt kundgemacht. Mit einigen 
i.� Laufe der Zeit notwendig gewordenen 
Anderungen ist dieses Gesetz auch heute 
noch in Kraft . Dieses Apothekengesetz be
endete den j ahrelangen Kampf innerhalb 
unseres Berufsstandes in der sogenannten 
Systemfrage, denn es erklärte unter gewissen 
Einschränkungen die Personalkonzession für 
verkäuflich und vererblieh, woraus sich für 
die angestellten Apotheker die Folgerung 
ergab, daß die Erlangung ihrer Selbständig
keit in unserem Beruf nur unter Schwierig
keiten möglich war, und so war eine rasche 
Erlangung der Selbständigkeit auch nicht 
immer möglich. Das neue Gesetz ging jedoch 
von dem System der Ausschreibung ab und 
gab das Recht zur Antragstellung für die 
Verleihung einer Neukonzession jedem Ange
hörigen des Berufsstandes, der mindestens 
15 Dienstjahre in einer Apotheke aufweisen 
konnte. 

Damals - und diese historische Fest
stellung ist interessant - haben die ange
stellten Apotheker in Österreich erstmalig 
eine gesetzlich anerkannte Berufsvertretung 
in den sogenannten Ausschüssen der kondi
tionierenden Pharmazeuten, wie zu . dieser 
Zeit die offizielle Berufsbezeichnung der an
gestellten Apotheker lautete, erhalten. 

Nun stieg die Zahl der Anträge auf Neu
errichtung von Apotheken überraschend hoch 
an. Es wurden auch zahlreiche neue Konzes
sionen verliehen. So wurden in Wien bei 27 vor
liegenden Ansuchen 19 aufrecht erledigt und 
im Laufe der nächsten Jahre in Wien weitere 
40 Apothekenkonzessionen erteilt. Und nun

' 

geht das Pendel wieder nach der anderen 
Seite : Die Zahl der neu errichteten öffentlichen 
Apotheken beunruhigte wieder die selbständi
gen Apotheker und gab zu Diskussionen An
laß, man war bestrebt. eine allzu starke 
Vermehrung der Zahl der öffentlichen Apo
theken zu verhindern. 

Man ist sich nun im Berufsstand darüber 
ins klare gekommen, daß eine Änderung dei' 
Verhältnisse nur dann möglich ist, wenn die 
sozialen Verhältnisse der angestellten Kol
legen, die ich mir erlaubt habe, Ihnen zu. 
schildern, grundlegend reformiert werden. Zu 
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dieser Zeit traten auch die angestellten Apo
theker mit einer Forderung auf Regelung ihrer 
Gehaltsbezüge, vor allem entsprechend der 
Anzahl der von ihnen geleisteten Dienstjahre, 
auf. Jede Änderung in dieser Richtung aber 
bedeutete für die angestellten Kollegen wieder 
die Gefahr, daß seitens der Dienstgeber jünge
ren Kollegen mit niedrigeren Gehältern der 
Vorzug gegeben würde und nur jüngere oder 
hauptsächlich jüngere Kollegen eingestellt 
würden. Zu dieser Zeit war durch einen 
ziemlichen Überfluß eine beachtliche Posten
losigkeit im Berufe, und die Abkündigung 
älterer Berufskollegen wäre die Konsequenz 
eines solchen Vorganges gewesen. 

Und nun setzt zu diesem Zeitpunkt jene 
Entwicklung ein, über die ich noch weitere 
Ausführungen machen darf. Beide Berufs
gruppen innerhalb des Apothekerstandes leite
ten z ur Lösung der entstandenen Probleme 
Verhandlungen ein, um zu einer einvernehm
lichen Lösung zu kommen. Wir können 
heute sagen, daß diese damals eingeleiteten 
Verhandlungen die ersten Schritte zur 
Lösung der sozialen Frage im österreichi
schen Apothekerstand im gemeinsamen Zn
sammenwirken beider Standesgruppen dar
stellten und somit die Grundlage für die 
spätere, so überaus erfreuliche Entwicklung 
unserer Berufsgemeinschaft gebildet haben. 

Das Ergebnis dieser Verhandlungen war 
zunächst die Gründung einer freiwilligen phar
mazeutischen Gehaltskasse im Jahre 1908, 
damals noch auf der Grundlage eines Vereines 
nach dem Vereinsgesetz mit dem Titel "All
gemeine Gehaltskasse der Apotheker Öster
reichs". Auch die damalige Regierung der 
Monarchie hatte erfreulicherweise großes Ver
ständnis für die Regelung der sozialen Ver
hältnisse, aber auch fü.r die Probleme der 
Neuerrichtung von öffentlichen Apotheken 
auf dem Konzessionswege, und sie sagte ihr 
Entgegenkommen zu. Ziel der damaligen frei
willigen Gehaltskasse war es, den angestellten 
Mit ar beitern in den Apotheken einen nach 
Dienstjahren gesteigerten Gehalt zur Aus
zahlung zu bringen, und der Aufwand für 
diese Gehälter sollte durch eine gleichmäßige 
Umlage je nach Zahl der angestellten Kollegen 
vom selbständigen Apothekenbesitzer einge
zahlt werden. Durch dieses System war es 
für den selbständigen Apotker nicht mehr 
von Bedeutung, ob er jüngere oder ältere 
Berufskollegen einstellte, denn die Höhe der 
Umlage war für alle gleich . .  Somit fiel jede 
Ursache für die Abkündigung älterer Bel:ufs
kollegen weg. 

Am 14. Oktober 1908 hat - diese -freiwillige 
Gehaltskasse nach Überwindung außerordent
lich großer Schwierigkeiten ihre bedeutsame 
Tätigkeit aufgenommen: Und nun kommt .eine 

interessante Entwicklung : Die Wiener selb
ständigen Apotheker und auch die Apotheker 
im Gebiete des heutigen Österreich traten 
verhältnismäßig rasch und in großer Zahl 
dieser neuen freiwilligen Gehaltskasse bei, 
\vährend die Apothekenbesitzer in den anderen 
Ländern der ehemaligen Monarchie vielfach 
zögerten, wobei interessanterweise die Teil
nahmebereitwilligkeit der deutschen und tsche
chischen Apotheker in den Sudetenländern 
eine viel größere war, während andererseits 
in den Gebieten der Monarchie mit polnischer, 
südslawischer und italienischer Nationalität 
die Zahl der beitretenden Apothekenbesitzer 
überalts gering war. 

Dieses System der Freiwilligkeit war natur
gemäß in den ersten Jahren keinesfalls voll
kommen, es wurden auch eine Reihe von 
Fehlern gemacht, die man zunächst bei der 
Gründung nicht erkennen konnte. So war 
die Art der Einzahlung der Umlage durch die 
selbständigen Apotheker nicht genügend durch
dacht, da ein System eingeführt worden war, 
welches für die Bemessung der Umlage die 
Höhe der zuletzt von dem betreffenden Be
trieb ausbezahlten Gehälter heranzog . .. Dies 
führte zu dem einigermaßen- unerfreulichen 
Ergebnis, daß gerade diejenigen selbständigen 
Apotheker, deren soziales Denken und Fühlen 
sie zur Zahlung ausreichender und größerer 
Gehälter bewogen hatte, jetzt viel schlechter 
behandelt wurden, ja sie wurden geradezu 
bestraft ; denn da sie früher ihren Angestellten 
höhere Gehälter bezahlt hatten, mußten sie 
jetzt auf Grund dieser Tatsache auch eine 
größere Umlage entrichten. Andererseits wur
den jene Apothekenbesitzer, die früher ihren 
Mitarbeitern geringere und unzureichende Ge
hälter ausbezahlt hatten, für ihre unsoziale 
Haltung geradezu belohnt, denn ihre Umlage 
war auf Grund der von ihnen früher bezahlten 
niedrigen Gehälter niedriger als die ihrer sozial 
und fortschrittlich denkenden Berufskollegen. 

19 10 hatte diese freiwillige Gehaltskasse 
noch einen Überschuß, doch bereits 19 1 1  ergab 
sich ein Defizit, und die Einrichtung stand 
vor ihrer Auflösung. Ein Versuch, durch eine 
Beitrittsaktion die Gehaltskasse flottzuma
chen, hatte keinen Erfolg. Es gelang aber 
dann, durch eine 2 prozentige Erhöhung 
der Quote im Jahre 19 12 den Bestand der 
Gehaltskasse zu sichern. 

Nun kam eine neue Schwierigkeit. Im 
ersten Weltkrieg wurden vor aHem die j ünge
ren angestellten Apotheker zur · Kriegsdienst, 
leistung einberufen, und die guten: Risken fiir" die 
freiwillige Gehaltskasse fielen weg, wähiend die 
älteren Berufskollegen natürlich in der Heimat 
blieben und mit ihren höheren Gehältern -von 
der . Gehaltskasse weiterhin besoldet werden 
mußten. · Hier half man sich mit der Ein-
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führung einer Kriegssteuer, zu der die ange- / und Dr. Ursin, nationalfreiheitliche Abgeord
stellten Kollegen ein Drittel und die Apotheken- nete gewesen sind. (Abg.  P rob st: Aspirin
besitzer zwei Drittel beitrugen. Innerhalb Spezialisten !) 
kurze: �eit �nd ��ir kurze Zeit wurden hier die Im § 16 des damaligen Gehaltskassengesetzes 
SChWIerIgkeIten ubenvunden. 

war als Beginn für die Tätigkeit der Gehalts-
Ich darf Sie, meine verehrten Damen und kasse der 1 .  September HH9 festgesetzt worden. 

Herren, bereits bei Schilderung dieser Ent- Zufolge der ungeheuren Schwierigkeiten, die 
wicklung darauf hinweisen, daß der Apotheker- sich in der damaligen wirtschaftlichen Krisen
beruf in Österreich bereits durch diese eben zeit ergeben haben und deren Schilderung ich 
geschilderte damalige Regelung eine Ent- mir hier ersparen darf, kam es erst am 1. Jänner 
wicklung vorwegnahm, die ich später noch 1921 zur Aufnahme der Tätigkeit der neuen 
behandeln darf, nämlich der Berufsstand Einrichtung. Bei der Bewertung der damaligen 
half, wenn Schwierigkeiten auftraten, zunächst Schwierigkeiten möchte ich nur auf den sin
stets aus eigener Kraft, ohne die Hilfe des kenden Wert der Währung und die . sich von 
Staates in Anspruch zu nehmen. Monat zu Monat ändernden Gehälter hin-

Später aber war es nicht mehr möglich, auf 
der Grundlage freiwilliger Zugehörigkeit, allen 
Anforderungen gerecht zu werden. Hier 
haben sich nunmehr selbständige und ange
stellte Apotheker auf das System einer Pflicht
gehaltskasse mit Zwangszugehörigkeit aller 
Berufsangehörigen und Verankerung dieser 
Gehaltskasse im Wege eines Gesetzes geeinigt. 
Noch im Abgeordnetenhaus der Monarchie 
brachten die Abgeordneten Dr . Waber und 
Genossen am 3. Jänner 1918 einen Gesetzes
entwurf ein, der den zwangsweisen Beitritt 
aller Apothekenbesitzer zu der bereits be
stehenden Gehaltskasse bezweckte. Der Zu
sammenbruch der österreichischen Monarchie 
und der Wegfall des damaligen Abgeordneten
hauses schloß jedoch eine Behandlung dieses 
Antrages der Abgeordneten Dr. Waber und 
Genossen aus. 

Aber bereits in der Konstituierenden Natio
nalversammlung des neuen Staates Deutsch
österreich hatten die Abgeordneten Dr. Waber 
und Genossen ihren seinerzeitigen Antrag mit 
der gleichen Zielsetzung erneuert, und die 
damalige Staatsregierung Renner arbeitete 
einen Entwurf als Vorlage für die Konsti
tuierende Nationalversammlung aus. Staats
sekretär für soziale Verwaltung war damals 
Hanusch, und im Ausschuß für soziale Ver
waltung der Konstituierenden Nationalver
sammlung wurde der Abgeordnete Dr. med. 
Josef Ursin zum Berichterstatter bestellt. 
Die Konstituierende Nationalversammlung hat 
am 30 . Juli 1919 - die Schnelligkeit der da
maligen Gesetzesbeschlüsse ist einigermaßen 
beachtlich - das Gesetz über die Schaffung 
einer Gehaltskasse zum Beschluß erhoben. Es 
erfüllt uns mit überaus großer Genugtuung, 
daß die beiden damaligen Abgeordneten, welche 
in so entscheidender Weise zur Beschlußfassung 
eines Gehaltskassengesetzes und damit auch 
zur gesetzlichen Sicherung der Berufsgemein
schaft und des sozialen Berufsfriedens inner
halb der österreichischen Apothekerschaft bei
getragen haben, die Abgeordneten Dr. Waber 

weisen. 

Es sei hier auch noch daran erinnert, daß 
verschiedene Vorläufer unserer jetzigen Mini
sterien, die damaligen Staatsämter, dem Pro
blem der Gehaltskasse, das für sich völlig neu 
war, nicht immer das nötige Verständnis ent
gegenbrachten, wenn auch das bereits damals 
zuständige Staatsamt für soziale Verwaltung 
unter Staatssekretär Hanusch als Vorläufer 
des heutigen Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung hier eine rühmenswerte Ausnahme 
gemacht hat. So war es aber namentlich das 
Staatsamt für Finanzen, das bei der Fest
setzung der Gehälter und der Anrechnung von 
Dienstjahren große Schwierigkeiten mach
te, die erst dann ein Ende fanden, als der 
Präsident der damaligen Angestelltengewerk
schaft, nämlich des Pharmazeutischen Reichs
verbandes für Österreich, gezwungen war, ein 
Ultimatum zu stellen. Nun gelang es, die ersten 
Verordnungen, welche die Grundlage für 
die Tätigkeit der neuen gesetzlichen 
Pflicht-Gehaltskasse bildeten und überhaupt 
erst ermöglicht haben, herauszubringen. 
Diese erschienen im März 1921, gerade in 
jenem Zeitpunkt, als die Währungskrise in 
Österreich ihrem Höhepunkt zustrebte. Jeden 
Monat stieg damals der Lebenshaltungsindex, 
und die monatlichen Aufwendungen angesichts 
der immer wieder errechneten Indexziffern für 
Gehälter, Umlagen und die Arzneitaxe bereite
ten überaus große Schwierigkeiten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch 
eines Umstandes gedenken, der vielleicht 
interessant ist. Durch Verordnung vom 
11. November 1922 sind die burgenländischen 
Apotheker in den Kreis der Mitglieder der 
Gehaltskasse einbezogen worden, und diese 
neu in Österreich inkorporierten burgenlän
dischen Apothekenbesitzer erhielten damals 
von der Gehaltskasse große Geldbeträge, um 
ihre etwas vorsintflutlich anmutenden Apo
theken besser auszustatten. Sie sehen 
auch hier, meine verehrten Damen und 
Herren, die Hilfe aus dem eigenen Berufs-
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stand heraus und nicht durch Inanspruch
nahme staatlicher Mittel. 

Später vermochte der österreichische Apo
thekerstand zur Regelung der Frage der Kran
ken-, Stellenlosen-, Unfall- und Pensionsver
sicherung für seine Berufsangehörigen eine 
eigene Versicherungsanstalt für Pharmazeuten 
zu errichten. Bereits am 16. Dezember 1924 
- angesichts der vorherigen Debatte zu den 
Tagesordnungspunkten 1 und 2 ist das vielleicht 
nicht ganz uninteressant - haben, ich wieder
hole : am 16. Dezember 1924 !, die angestellten 
Apotheker in Österreich die Einführung eines 
13. Monatsgehaltes durchgesetzt .  Andrerseits 
wurde auch eine Reihe von Maßnahmen, die 
den selbständigen Apotheker.n zugute kamen, 
neu eingeführt : Es wurde eine Krankheits
versicherung für allein arbeitende Apotheker 
eingeführt, das sind jene selbständigen Berufs
kollegen, die allein auf weiter Flur stehen, 
keine Mitarbeiter haben und Tag und Nacht 
in ihrem Betrieb angehängt sind und hier 
wirklich ein Dasein führen, um das man sie 
nicht zu beneiden braucht. Weitere Änderun
gen des inzwischen in einigen Punkten novel
lierungsbedürftig gewordenen Gesetzes hat 
der damalige Abgeordnete zum Nationalrat 
Dr. Iring Grailer ausgearbeitet, und ein neues 
Gehaltskassengesetz wurde am 1 7 .  Dezember 
1927 verabschiedet. 

In den nun folgenden Jahren von 1928 bis 
1 938 vollzog sich ein weiterer sozialer Ausbau. 
Ein Krisenfonds wurde geschaffen, eine Ur
laubs- und Wochenablöse für jene allein arbei
tenden Berufskollegen, von denen ich schon 
sprach, die Tag und Nacht ohne Freizeit und 
ohne Urlaub an ihren Betrieb gefesselt sind 
und trotzdem stets im Dienst der Volksgesund
heit stehen. Für die angestellten Kollegen 
wurde eine Quartiergeldzulage eingeführt, die 
Renten der Notstandsrentner erhöht, eine 
Vergütung der Auslagen bei Erkrankung er
möglicht. Hinsichtlich der angestellten Kol
legen trat an Stelle des damaligen Triennal
systems das Biennalsystem, somit erfolgte 
die Vorrückung in die nächsthöhere Gehalts
stufe nicht wie bisher nach drei, sondern bereits 
jeweils nach zwei Jahren. 

Angesichts dieser und anderer für die Ange
hörigen des Apothekerberufes geschaffenen 
sozialen Einrichtungen, die beiden Berufs
gruppen in gleicher Weise zugänglich gemacht 
wurden, kann man feststellen, daß bereits im 
Jahre 1937 der Ausbau der sozialen Einrich
tungen des Apothekerberufes praktisch voll
endet wurde. Die angestellten Apotheker 
hatten eine Existenzsicherung während ihrer 
aktiven Tätigkeit im Wege der Gehaltskasse 
erreicht, die Versicherungsanstalt für Pharma
zeuten ermöglichte ihnen auch eine standes
gemäße Altersversorgung. 

Die Versicherungsanstalt für Pharmazeuten 
wurde im Jahre 1938 ebenso wie alle anderen 
österreichischen Versicherungsanstalten auf
gelöst. Die Gehaltskasse aber blieb auf dem 
Gebiet des Landes Österreich bestehen und 
wurde auch bis 1945 in demokratischer Weise 
geleitet. Sie konnte 1945 ihre Tätigkeit sofort 
fortsetzen und erhielt im Jahre 1946 einen vor
läufigen Verwalter mit einem Beirat. Erst 
1952 konnten dann ordnungsgemäße Wahlen 
innerhalb diesel' Institution erfolgen. Ob
männer und Vorstand übernahmen die Leitung 
des Instituts. Leider befand sich das Institut 
damals wieder in einem finanziellen Engpaß. 
Doch auch hier war es wiederum möglich, die 
Schwierigkeitenltus eigener Kraft und wiederum 
ohne jede Heranziehung irgendwelcher öffent
licher Mittel zu beseitigen. 

Eine Reihe sozialer Maßnahmen aus dem 
Berufsstand heraus soll Ihnen, meine Damen 
und Herren, beweisen, wie sehr der österrei
chische Apothekerberuf im Zeichen der sozia
len und praktischen Berufsgemeinschaft zu 
großen Leistungen befähigt war und ist. So 
wurde der Wiederaufbau kriegsgeschädigter 
Apotheken finanziert und innerhalb der nun
mehr errichteten Apothekerkammer die Grün
dung eines Altersversorgungsfonds vollzogen. 
Abfertigungen bei Pensionierung werden von 
der Gehaltskasse getragen, aber leider war es 
bisher nicht möglich, die Forderung nach 
Wiedererrichtung der Versicherungsanstalt für 
Pharmazeuten durchzusetzen ; auch das Sozial
versicherungs-Überleitungsgesetz vollzog hier 
bisher noch Iceine Wiedergutmachung. 

Im Zeichen der verschiedenen Lohn- und 
Preisübereinkommen kam es zu einer zweiten 
Gleichschaltungswelle bei unseren angestellten 
Kollegen. (Abg . Probs t :  I st eine Apotheker
kammer- Wahl ?) Auf der anderen Seite blieben 
die selbständigen Apotheker in den Ansätzen 
ihrer Arzneitaxe weit unter der Auswirkung 
des Preisindex. Erst 1952 ist hier eine grund
legende Besserung eingetreten, als · in diesem 
Jahr eine Neuerstellung der Arzneitaxe er
folgte und andererseits auch die Gehälter der 
angestellten Apotheker nunmehr den Ge
hältern gleichgestellter Bundesbeamter an
geglichen wurden. Durch einen Altersver
sorgungsfonds konnte die Höhe der gewährten 
Pensionen um fast ein Drittel erhöht werden, 
die Kriegsdienstzeiten werden eingerechnet , 
die Krankheitsvergütung für allein arbeitende 
Apotheker obligatorisch gestaltet, eine Tax
abteilung zur Verrechnung der Kranken
kassenrezepte mit den Sozialversicherungs
trägern eingeführt. Wiederholt wurden und 
werden - und vielleicht erregt das die Auf
merksamkeit der Damen und Herren - aus 
dem Berufsstand der Apotheker Überbrük
kungsgelder an die angestellten Kollegen zur 
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Schaffung von Wohnraum in reichstem Ausmaß 
bewilligt. Sie sehen wiederum, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, großzügige 
:'>oziale Maßnahmen aus den Reihen de:'> Be
ruf:'>standes herau:'>, aus eigener Kraft, ohne 
Inanspruchnahme von Fond:'> und :'>Ollstigen 
öffentlichen Mitteln. 

Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang 
interessant, festzustellen, daß 242 Vor
schüsse zur Wohnraumbeschaffung in der 
Höhe von 2,335.250 S gewährt wurden. Im 
Jahre 1951 hat diese Aktion mit 23 solchen 
Vorschüssen eingesetzt, und bereits im Jah
re 1958 hat sie die Zahl von 35 Vorschüssen 
zur Wohnraumbeschaffung für unsere ange
stellten Kollegen im Betrage von 528.000 S 
erreicht. Diese Darlehen, im Einzelfall bis 
zur Höhe von 20.000 S, sind unverzinslich, 
und ihre Rückzahlung in Raten kann so er
folgen, daß der Lebensstandard der ange
stellten Apotheker, die solche Darlehen in 
Anspruch genommen haben, in keiner Weise 
eingeschränkt werden muß. 

Ferner zahlt unsere Gehaltskasse Geburts
kostenzuschüsse aus. Den Hinterbliebenen 
eines im aktiven Dienst verstorbenen Kollegen 
wird ein Sterbequartal in der Höhe von drei 
Monatsgehältern gewährt. Wenn angestellte 
Berufskollegen bei Erkrankung im Sinne des 
Angestelltengesetzes nur mehr die halben 
Bezüge erhalten oder wenn jene Fristen zu 
laufen beginnen, für die nach dem Ange
stelltengesetz überhaupt keine Besoldung mehr 
erfolgt, wird seitens der Gehaltskasse die 
Auffüllung auf die vollen Gehaltsbezüge vor
genommen. Auch der Familienstand der an
gestellten Kollegen wird berücksichtigt und 
monatlich eine Familienzulage von derzeit 
150 S gewährt, die somit etwas höher ist als 
die der Bundesangestellten. Gehaltsvorschüsse 
bis zur dreifachen Höhe eines Monatsbezuges 
können in begründeten Fällen gewährt werden. 
Es gibt einen Stellenlosenfonds, der Gott 
sei Dank fast nicht in Anspruch genommen 
zu werden braucht, der aber Zuschüsse zur 
staatlichen Arbeitslosenunterstützung gewährt. 
So ist die Gehaltskasse in Krisenzeiten immer 
wieder bedrängten Berufskollegen beigesprun
gen. Sie hat zum Beispiel - um auch das zu 
erwähnen - während des zweiten Weltkrieges 
für jene Kollegen, die einberufen worden 
waren, die Bezahlung der Gehälter bis zur 
Höhe von 70 Prozent ihrer ordentlichen 
Bezüge übernommen. 

Die Berufsgemeinschaft wirkt sich auch 
darin segensreich aus, daß auch die selbstän
digen österreichischen Apotheker durch die 
Pharmazeutische Gehaltskasse betreut werden. 
Wenn zum Beispiel in einem Betrieb ein an
gestellter Berufskollege erkrankt, so wird 

diesem Betrieb an Stelle des erkrankten 
Angestellten von der Gehaltskasse unent
geltlich ein Ersatz zur Verfügung gestellt, 
sodaß dem Betrieb au:'> dieser Krankenver
tretnng keine Kosten erwachsen. 

Dies ist eine Einrichtung, die sich vor allem 
in der erfreulicherweise überwundenen Zeit 
ausgewirkt hat, in der es stellenlose Kollegen 
gab. Die Krankenvergütung wird dem selb
ständigen Apotheker auch dann gewährt, wenn 
er selbst erkrankt, und hier stellt ebenfalls 
die Gehaltskasse einen unentgeltlichen Kran
kenvertreter. Die Kosten dieser Kranken
vertretungen sind in die Gehaltskassenumlage 
eingebaut. Nun gibt es aber allein arbeitende 
Apotheker, die, weil sie keine Angestellten 
haben, keine Gehaltskassenumlage entrichten. 
Auch diese allein arbeitenden Apotheker, die 
ja ihren Betrieb schließen müßten, wenn sie 
einmal erkranken, was für die Bevölkerung 
der betroffenen Gebiete - das sind meistens 
Apotheken auf dem flachen Lande draußen -
sehr unangenehm wäre, nehmen an dieser 
segensreichen Einrichtung teil, obwohl sie 
für diese Institution gar keine Beträge auf
wenden müssen. 

Die Besoldungsregelung ist so getroffen, 
daß keinerlei Unterschiede hinsichtlich der 
Beschäftigung j üngerer und älterer Kollegen 
besteht. Nun haben bekanntlich ältere An
gestellte Anspruch auf einen längeren Urlaub 
als die jüngeren. Es könnte also jemand, 
der hier sehr scharf kalkuliert, denken, ich 
stelle nur junge Kollegen an, denn so erspare 
ich mir den längeren Urlaub . Um auch das 
auszuschalten, ersetzt die Pharmazeutische 
Gehaltskasse für Österreich die Mehrtirlaube 
über drei Wochen den betroffenen Betrieben, 
sodaß die letzte Erwägung bei einzelnen 
Berufsangehörigen, allenfalls einen älteren Kol
legen nicht anzustellen, weggefallen ist . Ferner 
erhalten Witwenbetriebe, die ja bekanntlich 
manchmal zufolge nicht zureichender Leitung 
geringere Umsätze haben, eine Zulage, und 
vor allem erhalten sie die Zulage, die der 
verantwortliche Leiter bekommen muß, der 
in einem solchen Witwenbetrieb angestellt 
ist. Ferner werden bei Verpachtungen Zu
zahlungen in jenen Fällen gewährt, bei denen 
die Witwe als Verpächterin mit dem erzielten 
Pachtzins, etwa bei einer Zwangsverpachtung, 
nicht auskommen kann, um so die Familie 
des Verpächters vor Not zu schützen. 

Für allein arbeitende Apotheker gibt es 
eine Dienstablöse und eine Urlaubsaktion ,  
um diesen Tag und Nacht im Einsatz befind
lichen Berufskollegen wenigstens ein Minimum 
an Freizeit für die Erhaltung ihrer Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit zu sichern. Es ist wahr
lich wenig, was diese allein arbeitendenApotheker 

11. Sitzung NR IX. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 19 von 22

www.parlament.gv.at



236 Nationalrat IX. GP. - 1 1. Sitzung - 18. November 1959 

bekommen, denn diese Dienstablöse beläuft 
sich auf monatlich vier Tage. Auch diese 
Kosten werden ganz oder, je nach Höhe des 
Umsatzes, teilweise von der Gehaltskasse ge
tragen. 

Ich möchte noch anfügen, daß in der Nach
kriegszeit unsere Gehaltskasse den Wiederauf
bau kriegszerstörter oder -geschädigter Apo
theken überhaupt erst dadurch ermöglicht 
hat, daß sie von allen österreichischen Apo
theken, die nicht von den- Kriegsereignissen 
betroffen wurden, Beiträge eingehoben hat. 
Und Sie sehen auch hier wieder den Gedanken 
einer Selbsthilfe aus dem eigenen Berufsstand 
heraus. So hat der österreichische Apotheker
stand 1 17 österreichischen Apotheken Bei
träge aus dem Standeswiederaufbaufonds zur 
Wiederherstellung ihrer Betriebe gewährt. Der 
österreichische Apothekerberuf ist somit in 
Österreich der einzige Beruf, der sich hier 
selbst und ohne Inanspruchnahme anderer 
Stellen geholfen hat. 

Es sei dann noch eine Treuhandgesellschaft 
erwähnt, . an der die Gehaltskasse maßgeblich 
beteiligt ist. Sie gewährt den österreichischen 
Apothekenbetrieben Kredite mit einer der
zeitigen Verzinsung von 7 Y4 Prozent. 

Ein Stipendienfonds bringt jährlich an 
40 Studierende während ihrer Studienzeit ein 
monatliches Stipendium zur Auszahlung. Ein 
Sterbefonds zahlt derzeit ein Sterbegeld von 
6000 S aus. 

Sie sehen, meine Damen und Herren, daß 
beiden Standesgruppen, den Selbständigen 
und den Dienstnehmern, eine umfangreiche 
soziale Betreuung zuteil wird ; im Bereiche 
der Angestellten wird jenen, die durch Krank
heit oder Stellenlosigkeit benachteiligt sind, 
zuerst geholfen, während bei den selbständigen 
Apothekern vor allem jene Gruppen Berück
sichtigung finden, die zufolge ihres geringeren 
Umsatzes als Kleinbetriebe gelten. 

Ein Notstandsfonds, der bereits im Jahre 
1920 geschaffen wurde, sollte ursprünglich 
nur Beiträge zur laufenden Altersversorgung 
gewähren. Nun sind aber viele Kollegen nach 
dem ersten Weltkrieg ohne eigenes Verschulden 
um ihr ganzes Vermögen gekommen. Viele 
haben in Friedenszeiten oder in Zeiten ge
sicherter Währung ihre Apotheken gegen eine 
Leibrente abgegeben, oder sie haben den 
Kaufpreis für die von ihnen verkaufte Apotheke 
zur Sicherung ihres Lebensabends in Banken 
oder in Wertpapieren angelegt und damals und 
späterhin alles verloren. Solchen Kollegen 
und ihren Hinterbliebenen wird ebenfalls aus 
dem Notstandsfonds eine Notstandsrente ge
währt. So hat - diese Zahl ist vielleicht sehr 
illustrativ - unser Berufsstand, der im Jahre 
1932 etwa 1400 Berufsangehörige zählte, in 

diesen größten Notzeiten regelmäßig und 
dauernd weit über 500 Notstandsrenten 
ausgezahlt. 

Auch heute noch ergibt sich durch die 
Flüchtlinge aus dem Bereich der Heimat
vertriebenen und durch zahlreiche Flüchtlinge 
aus Ungarn eine Zahl von 285 unterstützten · 
Kollegen, die im Wege des Notstandsfonds 
Hilfe erhalten. 

Sind auch diese gewährten Hilfen nicht 
sonderlich hoch, so erhalten doch Witwen nach 
Apothekern oder nach solchen angestellten 
Kollegen, die von staatlichen Versicherungs
anstalten keine wie immer gearteten Bezüge 
erhalten können, durch die Selbsthilfe unseres 
Berufsstandes eine Mindestnotstandsrente von 
800 S, und sie erhalten diese Rente dreizehnmal 
im Jahr. Dieser Personenkreis gehört keiner 
Krankenversicherung an. Die Kosten bei 
Erkrankungen werden auch von der Gehalts
kasse getragen. 

Bei den heurigen Übers eh wemmungskata
strophen haben diejenigen Apothekenbesitzer, 
deren Betriebe der Überschwemmung zum 
Opfer gefallen . sind, aus öffentlichen Mitteln 
und aus den Sammlungen nicht einen Groschen 
erhalten. Auch hier hat unsere Gehaltskasse 
für diese Berufskollegen die Kosten der ent
standen�n Schäden aus Mitteln der Gehalts
kasse übernommen. 

Alle diese Einrichtungen, meine Damen und 
Herren, haben sich die große Aufgabe gesetzt, 
in unserem Berufsstand allen Berufskollegen 
zu helfen, die irgendwie durch die Zeitver
hältnisse in Mitleidenschaft gezogen wurden. 
In allen diesen Fällen tritt der Berufsstand 
der österreichischen Apotheker nicht an den 
Staat heran, und noch niemals hat dieser 
Berufsstand für seine Wohlfahrtseinrichtungen 
staatliche Subventionen erbeten oder erhalten. 
So hat die ös-berreichische Apothekerschaft die 
Obsorge für ihre Berufsangehörigen und deren 
Hinterbliebene, die in Not geraten _sind - eine 
Obsorge, meine Damen und Herren, die sonst 
dem Bund, den Ländern und den Gemeinden 
zufallen würde -, selbst übernommen und 
gewährt sie aus eigener Kraft. 

Und so hat der Präsident der österreichi
schen Apothekerkammer, der allseits hoch
geachtete und von den Angehörigen des öster
reichischen Apothekerberufes besonders ver
ehrte Magister der Pharmazie Franz Dittrich 
in seiner Festrede anläßlich des im vergangenen 
Jahr feierlich begangenen 50jährigen Jubiläums 
der Errichtung dieses segensreichen Sozial
instituts feststellen können, daß wohl mit Recht 
gesagt werden kann, daß durch den sozialen 
Ausbau der Pharmazeutischen Gehaltskasse für 
Österreich die Stellung der angestellten Apo
theker zu einer sozial geachteten und materiell 
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gesicherten Lebensstellung ausgestattet werden 
konnte. Dadurch aber soll die österreichische 
Apotheke in ihrer heutigen Form beibehalten 
werden . Sie soll in ihrer wirtschaftlichen Ent
wicklung nicht zurückbleiben, und sie muß 
ihre Eigenschaft als Sanitätsanstalt auch weiter
hin betonen, damit die Pharmazie in Öster
reich als freier akademischer Beruf erhalten 
bleibt, denn nur so gewährleistet die wirt
schaftliche Sicherheit unserer Betriebe die 
soziale Weiterentwicklung des Apotheker
berufes auch für alle Zukunft, und dies ist nur 
möglich, weil sich beide Standesgruppen zu 
einer Berufsgemeinschaft zusammengefunden 
haben, die an Stelle eines Kampfes gegenein
ander alle Kräfte einsetzt zum gemeinsamen 
Kampf um die wirtschaftliche Erhaltung und 
Entfaltung der österreichischen Apotheken
betriebe. Diese Berufsgemeinschaft dient so 
in gleicher Weise angestellten und selbstän
digen Berufskollegen und sichert ihnen Brot 
und Erwerb . 

Zum Schluß, meine verehrten Damen und 
Herren, noch einige statistische Hinweise. Im 
Jahre 1958 hat sich die Zahl der selbständigen 
Apotheker durch Vermehrung der Apotheken
betriebe um 10 erhöht. Auch die Gruppe der 
Dienstnehmer ist durch den Zustrom vor allem 
\veiblicher Angestellter im Ansteigen, doch 
verschiebt sich das zahlenmäßige Verhältnis 
der Männer zu den Frauen in beiden Berufs
gruppen, insbesondere aber in der Gruppe 
der Angestellten weiterhin zugunsten der 
Frauen, deren Zahl außerordentlich zu
nimmt. Der Anteil der Frauen in der Gruppe 
der angestellten Apotheker betrug im Jahr 
1941 27,3 Prozent und hat sich bis zum Jahr 
1958 auf 60,5 Prozent erhöht. Leider ist die Zahl 
jener, die das akademische Studium der 
Pharmazie an einer österreichischen Hoch
schule durch Erlangen des Magistergrades ab
geschlossen haben und als Aspiranten in eine 
Apotheke eintreten, von 147 im Jahre 1947 auf 
136 im Jahr 1 958 zurückgegangen, wodurch 
unser Berufsnachwuchs keinesfalls gesichert 
erscheint. Während im Jahr 1920 bei einer 
�esamtzahl von 547 Apothekenbetrieben in 
Osterreich 838 angestellte Apotheker von der 
Gehaltskasse besoldet wurden, stieg die Zahl 
der Betriebe im Jahre 1958 auf 772 mit über 
1000 Besoldeten. 

Die Betriebsrechnung der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse hat ergeben, daß durch die 
Auszahlung der Gehälter, der Abfertigungen 
auf Grund von Kündigungen, der Abfertigun
gen auf Grund von Todesfällen durch die Ge
währung des Sterbequartals, durch Urlaubs
vergütungen und durch Zuwendungen an ver
schiedene Fonds sowie durch Rückstellungen 
die eingezahlten Umlagen zu 98,9 Prozent aus-

geschöpft worden sind. Auch hier eine sehr 
stolze Bilanzrechnung. 

So hat die österreichische Apothekerschaft, 
die immer mit unserer Heimat und unserem Volk 
verbunden war und diese Verbundenheit in 
guten wie in schlechten Tagen bewahrt hat, 
aus eigener Kraft eine Einrichtung geschaffen, 
auf die die österreichische Apothekerschaft, 
aber auch unsere ganze Republik und ihre 
Bevölkerung stolz sein können. Die öster
reichischen Apotheker gaben dem Staat und 
sie gaben ihrem Stand, was dem Staat und was 
dem Stande gebührt. Sie sind als treue Staats
bürger im Dienste unserer Volksgesundheit 
tätig, und sie bemühen sich auch, wissenschaft
lich Schritt zu halten mit den Ergebnissen der 
modernen Forschung und mit der ungeheuren 
Entwicklung der Wissenschaft gerade auf die
sem Gebiet. Sie dürfen dann aber auch er
warten, daß der Staat ihnen gibt, was rechtens 
ist, We11.ll sie einmal an den Staat herantreten 
mit Wünschen und Forderungen, dic;l gerecht
fertigt sind. Ein Berufsstand, der in einer 
echten Berufsgemeinschaft so viel für seine 
Berufsangehörigen aus eigener Kraft leistet wie 
der öster:reichische Apothekerstand, darf von 
der Republik erwarten, daß sie ihrerseits diesem 
Berufe gibt, was ihm zukommt. 

Und so darf ich am Schluß meiner Ausfüh
rungen eine kleine und besoheidene Bitte vor
bringen : Es hat sich eine empfindliche Benach
teiligung der Rentenempfänger der Gehalts
kasse dadurch ergeben, . daß durch eine Diffe
renz zwischen den Finanzämtern und den Be
zugsempfängern diese, nämlich die Renten
empfänger der Gehaltskasse, steuerlich gegen
über anderen Rentenempfängern dadurch be
nachteiligt sind, daß die von der Gehaltskasse 
gewährten Unterstützungen von den zu
ständigen Finanzämtern als einkommen
steuerpflichtig angesehen und veranlagt werden 
und somit ein Steuerabzug in Form der Lohn
steuer nicht anerkannt wird. Auch das Finanz
amt für Körperschaften hat mit Schreiben 
v?m 29. Oktober 1959 diesen Standpunkt, der 
dIe Rentenempfänger unserer Gehaltskasse 
unter ein sie benachteiligendes Sonderrecht 
stellt, eingenommen. Nach Ansicht der 
Österreichischen Apothekerkammer wäre es 
ein Akt der Gerechtigkeit, auch diesen Unter
stützungen lohnsteuerliche Behandlung zu
kommen zu lassen, weil das j etzige Verfahren für 
die Betroffenen eine wesentliche Härte bedeutet ; 
denn diese Unterstützungen, die allein aus den 
Beiträgen unserer Berufsangehörigen aufge
bracht werden, sind mit der höherenEinkomrnen
steuer belastet. Es müßte eigentlich auch eine 
strenge fiskalische Auffassung unserer Finanz
verwaltung gütigst berücksichtigen, daß der 
Apothekerstand durch solche zusätzliche Lei-
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stungen, die er ja aus eigenem aufzubringen hat, 
eigentlich dem Staate zufallende Aufgaben 
übernimmt und somit den Staat entlastet. 
Dafür aber auf der anderen Seite noch erhöhte 
Steuerleistungen einzuheben, ist sicherlich als 
ungerecht zu bezeichnen, und die vom Finanz
amt für Körperschaften gegebene Begründung 
ist nicht zu belegen, denn wiewohl die Gehalts
kasse zwar juristisch nicht der Dienstgeber ist, 
so setzen sich doch die Mittel, die an Unter
stützungen für Rentenempfänger der Gehalts
kasse gewährt werden, aus Leistungen auf 
Grund von Dienstverhältnissen zusammen. 
Ich richte daher namens des Berufsstandes an 
den Herrn Bundesminister für Finanzen Pro
fessor Dr. Kamitz die Bitte, die Finanzlandes
direktionen durch entsprechende Erlässe an
zuweisen, die steuerliche Benachteiligung wahr
lich nicht mit Glücksgütern gesegneter Ren
tenempfänger zu beseitigen. 

Im übrigen darf ich Ihnen, meine verehrten 
Damen und Herren, für die große Aufmerk
samkeit, die Sie mir geschenkt haben, meinen 
aufrichtigen Dank zum Ausdruck bringen. Ich 
glaube, die . beste Anerkennung für die in 
meinen Ausführungen zmri Ausdruck gekom
menen großen Leistungen (Abg. M ar k :  Die 
Extraausgabe der Apothekerzeitung ist bereits 
erhältlich !) - Sie h-aben ja eine größere Presse 
als wir,. Sie werden das schon machen - für 
die Bewahrung des sozialen Friedens innerhalb 
eines wenn auch zahlenmäßig kleinen Berufs-

standes, der im Geiste echter Berufsgemein
schaft dem Vaterland und der Volksgesundheit 
dient, ist die einstimmige Annahme des dem 
Nationalrat vorliegenden Gesetzentwurfes über 
die Pharmazeutische Gehaltskasse für Öster
reich. (Beifall bei der F p(j.) 

Präsident: Zum Wort hat sich niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schluß
wort. Wir kommen daher gleich zur Abstim
mung. 

Bei der A b s t i mm u ng wird der Gesetzentwurf 
mit den vom Ausschuß beschlossenen · A bände
rungen in z w e i t e r  und d r i t t e r  Lesung e i n
s t i m m i g  zum B e s c h l uß erhoben. 

Präsident: Die Tagesordnung ist e r s c h ö pft. 

Im Einvernehmen mit den Parteien w e i s e  
ich den heute eingebrachten gemeinsamen 
Antrag 52/A der Abgeordneten Grete Rehor, 
Wilhelmine Moik und Genossen über ein 
Bundesgesetz zur Verbesserung der Klein
rentnerfürsorge dem Ausschuß für soziale Ver
waltung z u. Wird dagegen ein Einwand er� 
hoben � - Dies ist nicht der Fall . 

Die · n ä c h s t e  Sitzung berufe ich für Don
nerstag, den 26. November, 11 Uhr vormittag, 
ein . . Die schriftliche Tagesordnung wird noch 
zugesandt. 

Die Sitzung ist g e s c h l o s s e n. 

Schlui der Sitzung: 12 Uhr 15 Minuten 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei. 82 1 1  59 
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